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Kurzfassung 
Seit einigen Jahren wächst Zürichs Wohn- und Arbeitsbevölkerung wieder stark. Unüberbautes 
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der Ausnützungsziffer durch die revidierte Bau- und Zonenordnung von 1999 gefördert wird. 
In der vorliegenden Arbeit wird eine Auslegeordnung der verschiedenen Wachstumsmöglich-
keiten für Zürich vorgenommen und anhand von ausgesuchten Beispielen diskutiert. Ebenso 
werden die möglichen Folgen angesprochen, die sich aus dem starken Einwohner- und 
Arbeitsplatzzuwachs der letzten Jahre ergeben, beispielsweise die Konsequenzen für die 
Kapazität der bestehenden Verkehrsinfrastruktur. Basierend auf der Analyse räumlicher Daten 
wird versucht, Rückschlüsse zu Möglichkeiten und Grenzen der Weiterentwicklung der Stadt 
Zürich zu ziehen: Wo, wie und in welchem Umfang könnte sich die Stadt weiterentwickeln? 
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1 Einleitung 

1.1 Ausgangslage 
Das Thema Wachstum und damit verbundene Fragen zu dessen Grenzen innerhalb der Stadt 
sind für Zürich nicht neu. Vor knapp fünfzig Jahren lebten in Zürich beinahe 450'000 
Einwohnerinnen und Einwohner; es gab nicht wenige, die laut darüber nachdachten, ob und 
wann die damals „magische Grenze“ von einer halben Million überschritten werde. Die 
Leerwohnungsziffer lag schon damals unter einem Prozent. Das Problem löste sich damals 
„von selbst“: 
Ab Mitte der sechziger Jahre setzte ein eigentlicher Suburbanisierungsprozess ein, welcher bis 
Ende der achtziger Jahre anhielt. Im Jahre 1989 zählte die Stadt Zürich nicht einmal mehr 
356'000 Einwohnerinnen und Einwohner. Vor allem relativ wohlhabende Familien mit 
Kindern zogen, nicht zuletzt dank der durch den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur 
verbesserten Erreichbarkeiten, in die Vororte. Das Image der Stadt Zürich als Wohnort hatte 
aufgrund der zunehmenden Umwelt- und Verkehrsprobleme, der sozialen Spannungen sowie 
der weit herum berüchtigten offenen Drogenszene stark gelitten. 
Nachdem besagtes Image in den neunziger Jahren seinen Tiefpunkt erreicht hatte, wurde es in 
der Folge plötzlich wieder attraktiv, in der Stadt zu wohnen. Seither nimmt die Bevölkerung 
Zürichs wieder zu, während der letzten fünf Jahre sogar sehr schnell. Heute leben in Zürich 
rund 380'000 Einwohner, die Tendenz bleibt steigend. 
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Abbildung 1 Einwohnerentwicklung Stadt Zürich 1989 - 2008 
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Quelle: Statistik Stadt Zürich, Statistisches Jahrbuch 2008 

 
Trotz intensivster Bautätigkeit (in den letzten zehn Jahren wurden jährlich im Durchschnitt 
mehr als 1'300 neue Wohnungen erstellt) vermag das verfügbare Angebot die Nachfrage nicht 
zu decken. Die Leerwohnungsziffer liegt seit 2001 praktisch ungebrochen unter einem 
Prozent und beträgt derzeit drei Promille. 
 

Abbildung 2 Neu erstellte Wohnungen 1989 - 2007 

Neu erstellte Wohnungen 1989 - 2007
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Quelle: Statistik Stadt Zürich, Statistisches Jahrbuch 2008 

 
 

Abbildung 3 Leerwohnungsziffer 1989 - 2008 
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Quelle: Statistik Stadt Zürich, Statistisches Jahrbuch 2008 

 
Einen wesentlichen Beitrag zum vergleichsweise starken Bevölkerungsanstieg in den letzten 
Jahren leisten die Ausländer, vor allem gut qualifizierte Arbeitskräfte aus dem EU-Raum. Der 
Ausländeranteil in der Stadt Zürich liegt zurzeit bei gut 30 %1. Hinzu kommt der seit 
Jahrzehnten fortlaufende Anstieg des durchschnittlichen Pro-Kopf-Wohnflächenverbrauchs 
(vgl. Kapitel 2.1). 
Die dauerhaft angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt schlägt sich in einem starken 
Anstieg der Immobilienpreise und Mietzinsen nieder. 

 

                                                 
1 Quelle: Statistik Stadt Zürich, statistisches Jahrbuch 2009. 
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Abbildung 4 Leerstandsquote der Grosszentren im Vergl. zur Gesamtschweiz 

 

Quelle: http://www.dievolkswirtschaft.ch, Download: 20.04.2009 

 
Blieben in den letzten Jahrzehnten bestimmte Bevölkerungsschichten aus den genannten 
Gründen der Stadt fern, ist heute festzustellen, dass sich viele eine Wohnung in der Stadt 
inzwischen gar nicht mehr leisten können. Eine gewisse Abhilfe schafft diesbezüglich die 
Wohnbaupolitik der Stadt: Der Anteil der Wohnungen aus dem sozialen Wohnungsbau liegt 
konstant bei rund einem Viertel des Gesamtbestandes. Es ist ein explizites Ziel der städtischen 
Wohnbauförderung, diesen Anteil zu halten. Auch wenn damit die Gefahr der sozialen 
Segregation und einer immer einseitigeren Zusammensetzung der Wohnbevölkerung bis zu 
einem gewissen Grade gebannt werden kann, bleibt die Lage auf dem gesamten 
Wohnungsmarkt der Stadt Zürich angespannt. 
 
Neben dem Wohnungsmarkt wirkt auch der Arbeitsmarkt in der Stadt Zürich stark anziehend. 
Aufgrund der Tatsache, dass Zürich bei internationalen Standortrankings punkto 
Lebensqualität und optimalen Voraussetzungen für die Wirtschaft regelmässig einen der 
vordersten Plätze belegt, ist die Stadt für Firmen wie für Arbeitskräfte äusserst attraktiv. 
Entsprechend hoch sind das Angebot an interessanten Arbeitsplätzen sowie die Nachfrage 
nach qualifizierten Arbeitskräften. 
Zurzeit sind in Zürich rund 350'000 Arbeitsplätze angesiedelt, was in etwa einem Zehntel 
aller Arbeitsplätze in der ganzen Schweiz entspricht. Da die Arbeitsplatzentwicklung in erster 

5 
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Linie von der jeweiligen konjunkturellen Lage abhängt, verläuft sie über die Jahre gesehen 
nicht so konstant wie die Bevölkerungszunahme. Dennoch weist auch auf dem Arbeitsmarkt 
in Zürich der Trend klar nach oben. 
 

Abbildung 5 Arbeitsplatzentwicklung 1985 – 2007 
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Quelle: Statistik Stadt Zürich, Statistisches Jahrbuch 2008 

 
Die beschriebene Situation führt sowohl innerhalb der Stadt als auch von auswärts zu immer 
stärkeren Pendlerströmen. Längst stammen die Pendler nicht mehr nur aus der 
Agglomeration, sondern inzwischen aus praktisch der gesamten Deutschschweiz. Während 
die Wohnbevölkerung bis vor einigen Jahren also tendenziell abgenommen hat, nimmt die 
Zahl der Pendler, die von auswärts in die Stadt pendeln, seit den fünfziger Jahren sozusagen 
linear zu: 
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Abbildung 6 Pendlerentwicklung 1950 – 2000 
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Quelle: BFS / Statistik Stadt Zürich, Analyse 1/2004 

 
Das bestehende Infrastrukturnetz für den öffentlichen Verkehr (ÖV) und den motorisierten 
Individualverkehr (MIV) ist auf bestimmten Streckenabschnitten mittlerweile so stark 
ausgelastet, dass die jeweilige Kapazitätsgrenze erreicht wird. 
 
Momentan sind in der Stadt Zürich viele Gebiete und Stadtteile einschneidenden 
Veränderungen unterworfen. Vor allem auf ehemaligen Industriearealen entstehen neue 
Mischnutzungen für Wohnen, Arbeiten, Freizeit und Kultur. Mit den neuen Nutzungen geht 
nicht nur eine grundlegende Veränderung der bestehenden Baumasse einher, sondern vor 
allem auch eine starke Verdichtung. Auf diese Weise schaffen die Zürcher Planungsbehörden 
in den Entwicklungsgebieten die Voraussetzungen für ein umfangreiches Wohnungs- und 
Arbeitsplatzangebot für die nächsten Jahre. Gleichzeitig wird mit teilweise gigantischen 
Infrastrukturerweiterungen (Bahnhof Löwenstrasse, Durchmesserlinie, Tram Zürich-West 
usw.) das bestehende Verkehrsangebot, namentlich dasjenige des öffentlichen Verkehrs, 
ausgebaut. 
Es zeichnet sich somit ab, dass der bestehende Trend zum Wachstum anhalten wird. Die 
Nachfrage scheint für die nächsten Jahre mit der Umsetzung der Entwicklungsgebiete sowie 
der genannten Massnahmen im Infrastrukturbereich gedeckt zu sein. Allerdings reichen auch 
diese Reserven nicht ewig: Zurzeit noch vorhandene Umnutzungspotenziale, beispielsweise in 
Form von ehemaligen Industriearealen, schwinden. Die verbleibenden Flächen an 
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unüberbauten Bauzonen werden demnächst ebenfalls aufgebraucht sein. Somit stellt sich die 
Frage, wo die Entwicklungspotenziale „der nächsten Generation“ liegen und in welchem 
Umfang bzw. in welcher Form diese genutzt werden können. 
Mit der revidierten Bau- und Zonenordnung (BZO) von 1999 wurden die Voraussetzungen 
zur Nutzung beachtlicher Reserven im Bestand geschaffen2. Das Problem der Stadt Zürich ist 
demnach nicht, dass keine Reserven vorhanden wären, sondern vielmehr die Frage, wo und 
ob diese überhaupt genutzt werden können und welche Konsequenzen dies hätte, vor allem im 
Hinblick auf die hinlänglich bekannten Wechselwirkungen zwischen Siedlung und Verkehr. 
Gemäss Art. 3 Abs. 3 Bst. a des Raumplanungsgesetzes (RPG; SR 700) sollen Wohn- und 
Arbeitsgebiete einander zweckmässig zugeordnet und durch das öffentliche Verkehrsnetz 
hinreichend erschlossen sein. Ferner sollen sich Siedlungen, Bauten und Anlagen in die 
Landschaft einordnen (Art. 3 Abs. 2 Bst. b RPG) und Siedlungen sollen viele Grünflächen 
und Bäume enthalten (Art. 3 Abs. 3 Bst. e RPG). Zur Erfüllung dieser bundesgesetzlichen 
Vorgaben steht der Stadt Zürich, gemessen an ihrer Grösse und Bedeutung innerhalb der 
Schweiz, äusserst wenig Raum zur Verfügung. Die Optimierung der Raumnutzung ist eine 
Fragestellung für die Raumplanung, eine andere wie viel Wachstum für Zürich grundsätzlich 
möglich und ideal ist. 

1.2 Fragestellungen 
Dem Aufbau der Arbeit folgend, beschäftigen den Verfasser folgende Fragen: 

• Welche Formen des räumlichen Wachstums kannte Zürich früher, welche heute? 
• Welches sind die wichtigsten laufenden Planungen im Bereich Siedlung und 

Verkehrsinfrastruktur? Wie weit decken diese den Bedarf in unmittelbarer Zukunft? 
• In welchem Umfange bestehen durch den heutigen raumplanungsrechtlichen Rahmen 

(BZO, kantonales Planungs- und Baugesetz PBG) weitere Reserven und 
Entwicklungsmöglichkeiten? 

• Sind die theoretisch ermittelten Kapazitäten auch wirklich umsetzbar? 
• Falls ja, wo, in welcher Form und in welchem Umfang? 
• Wie sinnvoll sind bestimmte räumliche Wachstumsstrategien heute noch? 
• Wo soll die Raumentwicklung vorangetrieben, wo eher gebremst werden? 
• Was sind mögliche Konsequenzen des weiteren Wachstums? 

                                                 
2 Seither werden bei der Berechnung der Ausnützungsziffer Dach- und Untergeschosse nur mitgezählt, soweit 

sie je Geschoss die Fläche überschreiten, die sich bei gleichmässiger Aufteilung der gesamten zulässigen 
Ausnützung auf die zulässige Vollgeschosszahl ergäbe (vgl. § 255 Abs.1 und 2 PBG). Damit wird die 
bauliche Verdichtung vor allem in bestehenden Gebäuden ermöglicht (Haller / Karlen: 1999, 171). 
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Diese Fragen auch nur annähernd zu beantworten, ist im Rahmen einer Masterarbeit nicht 
möglich. Sie dienten dem Verfasser jedoch als Leitplanke bei der Behandlung des Themas 
„Grenzen des Wachstums innerhalb der städtischen Grenzen“. 

1.3 Ziele 
Abgesehen von einzelnen Dekaden ist Zürich seit Anbeginn quantitativ sowie wirtschaftlich, 
kulturell und funktionell gewachsen. Dies führte dazu, dass Zürich immer mehr Nutzungen 
aufnehmen und Aufgaben abdecken musste, die heute seinen Charakter als Kernstadt einer 
Millionenagglomeration ausmachen. Entsprechend komplex ist das Wechselspiel zwischen 
Teilräumen, Nutzungen, Funktionen und Akteuren innerhalb der Stadt geworden. Dass eine 
so breite Thematik nicht im Rahmen einer Masterarbeit angesprochen oder gar behandelt 
werden kann, liegt auf der Hand. Ebenso klar dürfte sein, dass im genannten Rahmen keine 
grundlegend neuen raumplanerischen Erkenntnisse gewonnen werden können. Das Ziel dieser 
Arbeit ist es hingegen, einen fachlich begründeten Diskussionsbeitrag zu einem aktuellen 
Thema, welches Zürich möglicherweise mehr betrifft, als jede andere Gemeinde in der 
Schweiz, zu liefern. Im Sinne einer Sicht von aussen werden sowohl in Bezug auf 
verschiedene Formen des Wachstums, deren weitere Entwicklungsmöglichkeiten und 
allfällige Grenzen, als auch in Bezug auf einzelne Teilgebiete der Stadt verschiedene Fragen 
aufgenommen. Die thematische Behandlung dieser Fragen kann für die verantwortlichen 
Planungsbehörden Ideen oder Hinweise auf Chancen und Risiken hinsichtlich der weiteren 
Raumentwicklung bestimmter Gebiete geben. 
Adressaten dieser Arbeit sollen denn auch die mit den Aufgaben der Raumplanung und 
Raumentwicklung betrauten Behörden der Stadt Zürich sein, wie beispielsweise das Amt für 
Städtebau und die Fachstelle für Stadtentwicklung Zürich. Möglicherweise ergeben sich auf 
für die Planungsbehörden des Kantons Zürich Hinweise auf bislang unbehandelte Fragen. 

1.4 Vorgehen 
Der erste Schritt besteht in einer Auslegeordnung, welche Formen des räumlichen Wachstums 
früher bestanden und welche es heute sind. Dabei wird reflektiert, wie die Stadt Zürich ihr 
Wachstum bisher lenkte, wie sie es heute tut und wie sie dies künftig tun könnte. 
Danach wird im Sinne einer Lagebeurteilung ein kurzer Überblick über die aus Sicht des 
Verfassers wichtigsten aktuellen Planungen und Projekte in den Bereichen Siedlung und 
Infrastruktur in Zürich geliefert. 
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Im anschliessenden Kapitel werden zunächst Prognosen sowie die Fortschreibung des 
heutigen Trends hinsichtlich Einwohner- und Arbeitsplatzzunahme diskutiert. Mit Hilfe von 
Kennwerten aus der Fachliteratur sowie von Zahlen, welche Stadt und Kanton Zürich erhoben 
haben, wird dargelegt, wie weit die durch die Entwicklungsgebiete geschaffenen Reserven 
voraussichtlich ausreichen. In Analogie dazu wird mittels einer Modellrechnung das 
theoretische Fassungsvermögen nach BZO 99 ermittelt und mit den Prognosen und 
Berechnungen der Stadt verglichen. 
In einem nächsten Schritt wird das Gebiet der Stadt Zürich im Hinblick auf seine Reserven, 
Entwicklungspotenziale und möglichen Kapazitäten analysiert. Dabei werden anhand von 
Geodaten sowie von statistischem Material einerseits Lage und Umfang der theoretisch 
ermittelten Kapazitäten aufgezeigt und andererseits deren tatsächliche Verfügbarkeit 
diskutiert, vor allem im Hinblick auf die Thematik der inneren Verdichtung und den daraus 
entstehenden möglichen Konsequenzen für Freiraum, Verkehrsinfrastruktur und die ansässige 
Bevölkerung. Auch werden allfällige Grenzen und die das räumliche Wachstum limitierenden 
Faktoren im Beispiel der zu erwartenden Verkehrszunahme in einem Teilgebiet 
angesprochen. 
Im Anschluss daran werden Varianten für drei ausgewählte Teilgebiete mit ganz 
unterschiedlicher Ausgangslage genauer beleuchtet und hinterfragt. 
In einem letzten Schritt sollen eigene Schlussfolgerungen gezogen und dabei neue Fragen 
zum Thema Grenzen des Wachstums aufgeworfen werden. 
 
Eingrenzung der Thematik 
Die Eingrenzung der Thematik geschieht in räumlicher, zeitlicher sowie sachlicher Hinsicht: 
 
Räumlich 
Untersucht wird im Rahmen einer Gesamtanalyse das Gebiet der Stadt Zürich. Die daran 
anschliessenden und verfeinerten Untersuchungen beschränken sich auf folgende drei 
Teilgebiete: 
• den Raum um den Bahnhof Stettbach in Schwamendingen 
• den Raum im Einzugsgebiet der Glattalbahn zwischen Oerlikon und Bahnhof Stettbach 
• das Gebiet Tobelhof, welches heute einer Reservezone im Bauentwicklungsgebiet 

zugewiesen ist 
 
Zeitlich 
In zeitlicher Hinsicht sollen die beiden in der Raumplanung üblichen Planungshorizonte von 
15 Jahren für die Nutzungsplanung bzw. 25 Jahren für die Richtplanung im Fokus stehen. 
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Dies bedeutet eine Ausrichtung auf die Reserven für die nächste Generation bis 2025 bzw. 
2035. 
 
Sachlich 
Beim Sachbezug steht klar die Raumplanung im Vordergrund. In stark vereinfachter Form 
werden auch einige wenige Aspekte der Verkehrsplanung angesprochen, da die Verknüpfung 
von Siedlungs- und Verkehrsentwicklung bei diesem Thema unumgänglich ist. 
Die vorliegende Arbeit enthält schwergewichtig quantitative Aspekte. Es ist dem Verfasser 
bewusst, dass vor allem im Zusammenhang mit der Siedlungsentwicklung nach innen und der 
damit verbundenen baulichen Verdichtung die verschiedensten qualitativen Aspekte 
miteinbezogen werden müssten. Diese sind aber zum einen schwer messbar und würden zum 
anderen auch den Rahmen der Arbeit sprengen. 
Bei der Diskussion der Auswirkungen auf die bestehende Infrastruktur beschränkt sich diese 
Arbeit auf die Verkehrsinfrastruktur. Auch wenn beispielsweise die Dimensionierung von 
Ver- und Entsorgungsleitungen im Hinblick auf die entstehenden Infrastrukturkosten von 
grosser Bedeutung sind, erscheint dem Verfasser diese Problematik aus rein raumplanerischer 
Sicht vergleichsweise überschaubar. Dasselbe gilt für den Ausbau sozialer Infrastrukturen aus 
den Bereichen Bildungs- oder Gesundheitswesen. 
Nebst der Raumplanung spielen natürlich zahlreiche weitere Sachbereiche in das gewählte 
Thema hinein, so unter anderem Wohnpolitik, Standort- und Wirtschaftsförderung, 
Finanzpolitik oder Partizipation und Mitwirkung der Bevölkerung. Aus den bereits erwähnten 
Gründen muss jedoch auf eine Behandlung dieser Aspekte verzichtet werden. 
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2 Wachstum in Zürich – einst und heute 

2.1 Wachstum früher 
Lange Zeit war die überwiegende Zahl der Städte sowohl in ihrer Ausdehnung als auch 
hinsichtlich Einwohnerzahl klein. Namentlich folgende Grenzen setzten ihrem Wachstum 
Schranken: 
• das noch wenig entwickelte Verkehrswesen limitierte die Städte auf Fussgängerdistanzen 
• die Versorgung stiess auf Schwierigkeiten: In wirtschaftlicher Hinsicht hingen Grösse 

und Wachstum der Städte von der Möglichkeit ab, Nahrungsmittel, Rohstoffe und 
Fähigkeiten von ausserhalb zu erhalten, sei es durch Handel, sei es durch Unterwerfung 

• die Entsorgung war vielerorts derart prekär, dass Seuchen immer wieder zu einer 
Redimensionierung der Städte führten (Frey, 1990:42) 

• die zum Schutze der Stadtbevölkerung errichteten Stadtmauern verunmöglichten eine 
weitere bauliche Ausdehnung 

 

Abbildung 7 Der Murerplan von 1576 

 

Quelle: http://www.taxi4you.ch/murerplan_zuerich_1576._2.jpg (Download 28.07.2009) 

 
Auch die Stadt Zürich bewegte sich im Rahmen dieser engen Grenzen. Die einzige 
Möglichkeit, den verfügbaren Raum auszudehnen, war eine äusserst dichte, in die Höhe 
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gerichtete Bauweise. Innerhalb der Stadtmauern herrschte zwar eine intensive 
Nutzungsdurchmischung vor, indem die Funktionen Wohnen und Arbeiten räumlich 
zusammenkamen; hingegen führte die hohe bauliche und nutzungsmässige Dichte damals 
aufgrund der genannten schlechten Entsorgungsmöglichkeiten zu für die Bevölkerung 
problematischen, ja lebensbedrohend Auswirkungen (Frey, 1990:42). 
Im Zuge der Industrialisierung wurden im 18. und 19. Jahrhundert die oben genannten 
Grenzen des Städtewachstums weitgehend aufgehoben: 
Durch das Aufkommen der Strassenbahn und später des Autos konnten in den Städten die 
Distanzen aufgrund der erhöhten räumlichen Mobilität reduziert und die Städte selbst flächen- 
und bevölkerungsmässig gewaltig ausgedehnt werden. Bei weitgehend unveränderter 
Mobilitätszeit verlängerten sich die Wegstrecken. Zunächst wurden Vororte eingemeindet, 
später führte das Städtewachstum zur Bildung von Agglomerationen. Mit der Eisenbahn im 
19. sowie den Autobahnen und dem Luftverkehr im 20. Jahrhundert wurden überdies die 
ökonomischen Distanzen zwischen den Städten drastisch verkleinert (Frey, 1990:42). 
Die Stadt Zürich wuchs durch zwei Eingemeindungen. Im Zuge der ersten Stadterweiterung 
von 1893 kamen die heutigen Quartiere Leimbach, Wollishofen, Enge, Wiedikon, Aussersihl, 
Wipkingen, Unterstrass, Oberstrass, Fluntern, Hottingen, Hirslanden und Riesbach zu Zürich. 
Die zweite Eingemeindung von 1934 umfasste Albisrieden, Altstetten, Höngg, Affoltern, 
Seebach, Oerlikon, Schwamendingen und Witikon. 
 

Abbildung 8 Die beiden Zürcher Eingemeindungen von 1893 und 1934 
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Quelle: http://www.wikipedia.de (Download 28.07.2009) 

 
Mit den beiden Eingemeindungen verfügte die Stadt nun neu über beträchtliche Flächen 
potenziellen Baulandes, welches zwischen dem alten Zürich und den bis dahin als 
eigenständige Dörfer gewachsenen neuen Stadtquartieren beinahe beliebig zur Verfügung 
stand. Dieses potenzielle Bauland konnte durch Flur- und Gewässermeliorationen zusätzlich 
ausgedehnt werden. 
Auch wenn zu dieser Zeit vor allem in die Fläche gebaut wurde, da nun die entsprechenden 
Reserven vorhanden waren, wurden gleichzeitig auch Bauformen umgesetzt, welche sehr 
hohe Dichten ermöglichten: Die Blockrandbebauungen aus der Zeit der Belle Epoque sind bis 
heute eine charakteristische und prägende Bauform für Zürich geblieben und die damit 
erreichten baulichen Dichten beachtlich. 
Durch die zweite Eingemeindung vor 75 Jahren, nach welcher die heutigen Stadtgrenzen 
festgeschrieben wurden, wuchs die Stadt nicht nur flächenmässig beträchtlich, sondern auch 
hinsichtlich neuer Arbeitsplätze und Einwohner: Die Mehrzahl der Arbeitsplätze in Industrie 
und Gewerbe befand sich in den ehemaligen Vororten, wie zum Beispiel Oerlikon. Dieses war 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts nach Zürich und Winterthur zur drittgrössten Stadt des 
Kantons mit 7'000 Einwohnern aufgestiegen, welche nun neu zu Zürich gehörten. Mit der 
Eingemeindung aller oben erwähnten damaligen Vororte stieg die Bevölkerung Zürichs 
sprunghaft von 264'000 auf knapp 316'000 Einwohner an. 
 

Abbildung 9 Einwohnerentwicklung in Zürich von 1900 – 2008 

Einwohnerentwicklung 1900 - 2008
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Quelle: Statistik Stadt Zürich, Statistisches Jahrbuch 2008 

 
Nach 1934 wuchs die Bevölkerung zwar nicht mehr so sprunghaft, dafür aber kontinuierlich 
und erreichte im Juli 1962 mit 445'314 Einwohnern den bisher höchsten Stand3. 
Danach verlor die Stadt stetig an Bevölkerung und zählte im Jahre 1989 noch 355'901 
Einwohner. Dieser Bevölkerungsrückgang war indes nicht nur durch die wirtschaftliche 
Situation der Bevölkerung bedingt. Vor allem hatte auch das unterdessen schlechte Image der 
Stadt mit Problemen wie beispielsweise der offenen Drogenszene und damit verbundene 
Bedenken bezüglich Sicherheit und Sauberkeit dazu geführt, dass vor allem der Mittelstand 
lieber in die Agglomerationsgemeinden zog. 
Seit Beginn der neunziger Jahre wächst die Stadtbevölkerung wieder. Seit der 
Jahrtausendwende beträgt die jährliche Zuwachsrate durchschnittlich 4.1 % bzw. in absoluten 
Zahlen 2’170 Einwohner jährlich4. Verfolgt man gleichzeitig die Entwicklung des 
Wohnungsbestandes sowie der Leerwohnungsziffer, fällt auf, dass letztere bereits zu den 
Boomjahren zu Beginn der sechziger Jahre noch tiefer lag als heute, die Stadt jedoch rund 
60'000 Einwohner mehr als heute zählte. 
 

                                                 
3 Statistik Stadt Zürich: Zürich in Zahlen 2008 
4 Quelle: Statistik Stadt Zürich, Statistisches Jahrbuch 2009 
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Abbildung 10 Wohnungsbestand 1962 – 2007 

Wohnungsbestand 1962 - 2007
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Quelle: Statistik Stadt Zürich, Statistisches Jahrbuch 2008 

 

Abbildung 11 Leerwohnungsziffer 1946 – 2008 

Leerwohnungsziffer 1946 - 2008
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Quelle: Statistik Stadt Zürich, Statistisches Jahrbuch 2008 

 
Diese Entwicklung ist auf den Umstand des über die Jahre hinweg stetig gestiegenen Pro-
Kopf-Verbrauchs an Bruttogeschossfläche zurückzuführen, welcher in den sechziger Jahren 
noch bei rund 30 m² pro Person lag. Heute ist indes von gegen 50 m² pro Person auszugehen 
(vgl. Kapitel 4). 
 

Abbildung 12 Durchschnittlicher Pro-Kopf-BGF-Verbrauch in m² 
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Quelle: BFS / Statistik Stadt Zürich / Scholl + Signer 2002 

 

2.2 Wachstum heute 
Im Folgenden soll nun ein kurzer Überblick über die heutigen Formen und Möglichkeiten des 
Siedlungswachstums geliefert werden. Das Amt für Städtebau der Stadt Zürich unterscheidet 
drei Hauptentwicklungsmöglichkeiten: 

1) Neubau auf unbebauten Grundstücken 
2) Umnutzung und Umstrukturierung von Gebieten, die nicht mehr für ihren 

ursprünglichen Zweck genutzt werden 
3) Erneuerung innerhalb vorhandener Strukturen und Typologien 
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Im Rahmen dieser Arbeit werden die genannten Entwicklungsstrategien wie nachfolgend 
dargelegt, weiter differenziert. 

2.2.1 Aussenreserven 
Als Aussenreserven werden in der Regel die innerhalb des Gemeindebanns noch zur 
Verfügung stehenden unüberbauten Bauzonen bezeichnet. Diese lassen sich gemäss der 
Übersicht über den Stand der Erschliessung unterteilen in die drei Erschliessungsstände 
„baureif“, „innert fünf Jahren baureif“ sowie „längerfristig baureif“. 
Die Stadt Zürich verfügt lediglich über unüberbaute Bauzonen der beiden 
Erschliessungsstände „baureif“ sowie „innert fünf Jahren baureif“. Längerfristig baureife 
unüberbaute Bauzonen sind keine vorhanden. 
 
Im Grunde genommen können auch die Reservezonen als Aussenreserven im weiteren Sinne 
bezeichnet werden. Gemäss § 65 Abs. 1 PBG umfasst die Reservezone Flächen, deren 
Nutzung noch nicht bestimmt ist oder in denen eine bestimmte Nutzung erst später zugelassen 
werden soll. 
Die Festlegung der Reservezonen erfolgt auf Stufe Richtplan. Folglich haben Reservezonen 
keinen allgemeinverbindlichen Charakter. Entsprechend stellen sie auch keine „verlässlichen“ 
Aussenreserven dar, da sie im Zuge der behördenverbindlichen Richtplanung jederzeit wieder 
für eine andere Nutzung als für diejenige der „zukünftigen Bauzone“ vorgesehen werden 
können. 
Im Kanton Zürich wird gestützt auf § 21 Abs. 1 PBG unterschieden zwischen Reservezonen 
im Siedlungsgebiet und Reservezonen im Bauentwicklungsgebiet: 
 

§ 21 PBG: 

1 Der Siedlungsplan enthält das auf längere Sicht für die Überbauung benötigte und hiefür 
geeignete Siedlungs- und Bauentwicklungsgebiet. 

2 Als Siedlungsgebiet darf nur Land ausgeschieden werden, das bereits weitgehend überbaut 
ist oder voraussichtlich innert 20 bis 25 Jahren benötigt wird und erschlossen werden kann. 

3 Zusätzlich können als Bauentwicklungsgebiet Flächen vorgesehen werden, die 
voraussichtlich in einem späteren Zeitpunkt der Besiedlung dienen. 
 
Das Bauentwicklungsgebiet wurde im Kanton Zürich in allen Gemeinden praktisch auf ein 
Minimum reduziert. 
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Die Stadt Zürich verfügt aktuell über zwei Reservezonen im Siedlungsgebiet (neben dem 
Friedhof Eichbühl in Altstetten sowie im Gebiet Ziegelhütte / Probstei in Schwamendingen) 
und über eine Reservezone im Bauentwicklungsgebiet (in Tobelhof, an der Grenze zu 
Gockhausen; vgl. Kapitel 6). 

2.2.2 Umnutzung und Umstrukturierung 
 
Einzelne Gebäude 
Gebäude, die nicht mehr für ihren angestammten Zweck Verwendung finden, können, sofern 
es die Bestimmungen der jeweiligen Bauzone zulassen, einer neuen Nutzung zugeführt 
werden. So werden beispielsweise ehemalige Fabrik- oder Lagerhallen im urbanen Umfeld in 
Lofts umgewandelt. In der Regel geschieht dies jedoch im Rahmen von Umnutzungen ganzer 
Areale oder gar Quartiere. 
 
Areale oder Quartiere 
Vor allem ehemalige Industrieareale werden mittels Umzonungen sowie ergänzenden 
Sondernutzungsplanungen in grossem Stil zu Wohn-, Freizeit-, Einkaufs- oder 
Dienstleistungszwecken umgenutzt. In der Regel wird ein Mix aus allen genannten 
Nutzungen zwecks Belebung des entsprechenden Gebietes angestrebt. Ein Teil der aktuellen 
Entwicklungsgebiete der Stadt Zürich stellen geradezu Paradebeispiele für solche 
Transformationsprozesse ehemaliger Industrieareale dar, so unter anderem Zürich-West, 
Leutschenbach oder Neu-Oerlikon (vgl. Kapitel 3.1). 

2.2.3 Innenentwicklungspotenziale 
Aufgrund der potenziellen Reserven, welche die BZO 99 geschaffen hat, kann im Prinzip die 
ganze Stadt Zürich als Verdichtungsgebiet bezeichnet werden (vgl. Kapitel 4.2). 
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Abbildung 13 Innere Reserven ab 25 % 

  

Legende
Stadtgrenze Zürich

Reserven_ab_25%

Entwicklungsgebiete  

Quelle: Eigene Darstellung, Geodaten: ARV / AfS 

 
 
Allerdings eignet sich nicht das ganze Gebiet der Stadt Zürich zur Verdichtung bzw. 
Innenentwicklung. Die den Kern- oder Quartiererhaltungszonen zugewiesenen Gebiete der 
Altstadt und der zentraleren Quartiere sollten in ihrer heutigen Form erhalten bleiben, ebenso 
geschützte oder als baulich wertvoll inventarisierte Einzelgebäude, die beispielsweise eine 
bestimmte Stilepoche repräsentieren. Auch schlecht durch den ÖV erschlossene Gebiete 
eignen sich nicht besonders zur Innenentwicklung. 
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden folgende Innenentwicklungspotenziale 
unterschieden: 
 
Schliessung von Baulücken 
Als Baulücken werden im Rahmen dieser Masterarbeit Einzelgrundstücke bis zu einer 
maximalen Fläche von 2'000 m² innerhalb des weitgehend überbauten Gebietes definiert. 
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Abbildung 14 Baulücken bis maximal 2'000 m² 

  

Legende
Baulücken bis max. 2'000 m2

Wohnzone  

Quelle: Eigene Darstellung, Geodaten: ARV / AfS 

 
Ausbau innerhalb von Gebäuden 
Dieser geschieht durch die Umnutzung und den Ausbau von Nebennutzflächen zu 
Hauptnutzflächen (Wohn-, Gewerbeflächen). Potenziale hierzu sind in der Regel in Dach- und 
Untergeschossen von Gebäuden vorhanden. Dank der revidierten BZO 99, nach welcher 
Dach- und Untergeschosse im Prinzip erst dann an die Ausnützungsziffer angerechnet werden 
müssen, wenn sie den Standard eines Vollgeschosses erreicht haben, sind hier enorme 
Potenziale vorhanden. 
 
Ausbau ausserhalb von Gebäuden 
Ein Ausbau ausserhalb des bestehenden Gebäudevolumens ist – vorbehältlich der geltenden 
Vorschriften bezüglich Gebäudedimensionen und Abstandsregelungen – dann möglich, wenn 
das nach BZO maximal mögliche Dichtemass (in der Regel ist dies die Ausnützungsziffer) 
noch nicht ausgeschöpft wurde. Das in diesem Falle vorhandene Potenzial stellt im Grunde 
genommen die Umkehrgrösse des Ausbaugrades dar. Einziger Unterschied zur nachfolgend 
erwähnten Nachverdichtung von Parzellenrestflächen ist, dass hier primär die Aufstockung 
eines Gebäudes bis zur erlaubten Gebäude- oder Firsthöhe bzw. Geschosszahl gemeint ist. 
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Nachverdichtung von Parzellenrestflächen 
In Analogie zum vorhergehenden Abschnitt ist eine Nachverdichtung von 
Parzellenrestflächen im Rahmen der geltenden Grundmasse nach Regelbauweise 
(Gebäudehöhe, Gebäudelänge, grosser und kleiner Grundabstand, Ausnützungsziffer, 
zulässige Anzahl Vollgeschosse, zulässige Anzahl anrechenbare Dach- und Untergeschosse, 
Überbauungs- und Freiflächenziffer) möglich. 
Sowohl hinsichtlich der Aufstockung von Gebäuden als auch der Nachverdichtung von 
Parzellenrestflächen sind gemäss Angaben der Stadt Zürich gewaltige Reserven vorhanden. 
 
Ersatzneubau von Einzelbauten 
Auch der Abbruch und Ersatzneubau alter Gebäude kann sowohl in quantitativer wie in 
qualitativer Hinsicht einen Beitrag zur Innenentwicklung leisten. Hier entscheiden in erster 
Linie Gebäudealter und Gebäudelebenszyklus, ein allfälliger Status in einem Inventar der 
Denkmalpflege bezüglich Unterschutzstellung sowie die konkreten denkmalpflegerischen 
Massnahmen über die Möglichkeit zur Umsetzung. Ferner spielt auch der Wille des 
jeweiligen Grundeigentümers zur Kooperation eine wesentliche Rolle. 
 
Transformation von Arealen und Quartieren 
Mehr noch als beim Ersatzneubau von Einzelbauten können im Rahmen eines 
Planungsprozesses zur Innenentwicklung die Interessen und die Kooperationsbereitschaft der 
Grundeigentümer zu einem zentralen Bestimmungsfaktor werden. Da parzellenübergreifende 
Transformationsprozesse in der Regel auf kommunalpolitischer Ebene entschieden werden, 
spielt auch das Stimmvolk eine wesentliche Rolle. 
Wertvorstellungen und der allgemeine politische Wille können eine grosse Bedeutung 
erlangen: So herrscht mehrheitlich Konsens darüber, dass wertvolle Baumasse, beispielsweise 
in der Altstadt oder in traditionell gewachsenen Quartieren, nicht einfach so aus rationellen 
bzw. ökonomischen Überlegungen heraus geopfert werden darf. 

2.2.4 Unterniveaubauten 
Es stellt sich die Frage, ob der Ausbau und die Nutzung von Unterniveaubauen im Prinzip zu 
den Innenentwicklungspotenzialen gehören oder ob es sich dabei um eine eigenständige 
Entwicklungsmöglichkeit handelt. 
Nach geltendem Planungs- und Baurecht bestehen aktuell kaum Regelungen zum Bauen im 
Untergrund. Lediglich Hauptnutzungen, d.h. für den dauernden Aufenthalt von Personen 
bestimmte Nutzungen wie Wohn-, Schlaf- und Arbeitsräume sind aus wohnhygienischen 
Überlegungen heraus nicht oder nur beschränkt zulässig. Vielerlei Nebennutzungen könnten 
jedoch Unterniveau realisiert werden. Interessant wäre zum Beispiel die Frage, welche 
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Potenziale für Hauptnutzflächen frei würden, wenn sämtliche Fahrzeugabstellplätze auf 
Stadtgebiet nur noch Unterniveau erstellt würden. 

2.2.5 Hochhäuser 
Hochhäuser stellen primär eine besondere Bauform dar. Ob diese zu einem Wachstum durch 
Verdichtung beiträgt, hängt im Wesentlichen von den geltenden baurechtlichen 
Bestimmungen ab. So darf die Ausnützungsziffer bei einem nach Regelbauweise erstellten 
Hochhaus gemäss § 284 Abs. 3 PBG nicht höher als bei einer gewöhnlichen Überbauung sein. 
 

§ 284 PBG: 

1 Hochhäuser müssen verglichen mit einer gewöhnlichen Überbauung ortsbaulich einen 
Gewinn bringen oder durch die Art und Zweckbestimmung des Gebäudes bedingt sein. 

2 Hochhäuser sind architektonisch besonders sorgfältig zu gestalten. 

3 Die Ausnützung darf nicht grösser als bei einer gewöhnlichen Überbauung sein; eine 
Ausnahme ist ausgeschlossen. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über 
Arealüberbauungen, Sonderbauvorschriften und Gestaltungspläne. 

4 Die Nachbarschaft darf nicht wesentlich beeinträchtigt werden, insbesondere nicht durch 
Schattenwurf in Wohnzonen oder gegenüber bewohnten Gebäuden. 

 
In Zürich bewirken nur diejenigen Hochhausprojekte eine höhere bauliche Dichte, bei denen 
dies mittels Sondernutzungsplanung im Sinne von § 284 Abs. 3 PBG bewusst gesteuert wird. 
Dies ist bei einigen Hochhäusern mit Arbeits- und Dienstleistungsnutzungen der Fall: So 
verfügt beispielsweise der Sunrise-Tower im Entwicklungsgebiet Leutschenbach über eine 
AZ von 500 % und dies auf einer geschätzten Grundstücksfläche von rund 7'000 m². Mit 
einem für Wohnzwecke konzipierten Hochhaus könnte aufgrund der erforderlichen 
Berücksichtigung des Schattenwurfes sowie weiterer potenzieller Beeinträchtigungen im 
Sinne von § 284 Abs. 4 PBG niemals eine vergleichbare Dichte erzeugt werden. 
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Abbildung 15 Sunrise-Tower in Leutschenbach 

 

Quelle: http://www.sunrise.ch (Download: 28.07.2009) 

 
In der Stadt Zürich sind im Rahmen des geltenden Baurechts klar umrissene Gebiete mit drei 
unterschiedlichen Empfindlichkeitsstufen festgelegt, innerhalb derer unter Berücksichtigung 
der jeweiligen Empfindlichkeitsstufe in die Höhe gebaut werden darf. 

2.2.6 Aufzonung, Arealbauweise 
Nicht nur durch die bereits erwähnte Möglichkeit zur Ausnützung von Dach- und 
Untergeschossen schlummern in der bestehenden Baumasse beträchtliche Reserven, sondern 
auch im Hinblick auf die Möglichkeit zur Arealbauweise im Sinne von Art. 8 BZO. Die 
Bauweise nach Arealüberbauung ermöglicht eine Aufstockung um mehrere Geschosse 
gegenüber der jeweiligen Regelbauweise und gewährt überdies einen Ausnützungsbonus von 
10 %. Sie gilt für alle Areale mit einer Mindestfläche von 6'000 m² in Wohnzonen (mit 
Ausnahme der Wohnzonen W2b) sowie in Zentrumszonen und Zonen für öffentliche Bauten. 
 
Zu bedenken ist auch, dass die jeweils geltende BZO immer eine normative Grenze darstellt, 
welche grundsätzlich zugunsten von Aufzonungsmöglichkeiten und damit der Realisierung 
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noch höherer Dichten auf politisch-demokratischem Wege jederzeit entsprechend angepasst 
werden könnte. 

2.2.7 Weitere Massnahmen 
 
Nutzungskonzentration 
Grössere Liegenschaftseigner haben ihre Ableger unter Umständen über weite Teile der Stadt 
verstreut, so zum Beispiel die Zürcher Hochschulen. Die Institute und Seminare der 
Hochschulen, welche heute viele altehrwürdige Villen in Hottingen, Oberstrass und im 
Seefeld belegen, könnten auf einem grossen Campus zusammengelegt und so die bisher fremd 
genutzten Wohnhäuser wieder ihrer ursprünglichen Zweckbestimmung zugeführt werden. 
Dies ist ein Ziel des Masterplanes fürs Hochschulgebiet (vgl. Kapitel 3.1). 
 
Nutzungsverflechtung 
Ein guter Nutzungsmix bestehend aus Wohnen, Arbeiten, Freizeit, Einkaufen usw. leistet 
einen Beitrag zur Verkürzung von Wegen und damit zur Reduktion von Kapazitätsengpässen 
bei der Erschliessungsinfrastruktur von zentral gelegenen Gebieten. Ferner verhindert eine 
gute Nutzungsdurchmischung das Entstehen von zu bestimmten Tageszeiten toten Quartieren. 
Solchen Aspekten wird beispielsweise im Zuge der Umsetzung der Entwicklungsgebiete 
entsprechend Rechnung getragen. 
 
Nutzungsverlagerungen innerhalb der Stadt 
Verschiedene Nutzungen sind in unterschiedlichem Grade abhängig von einer bestimmten 
Erschliessungsgüte des öffentlichen Verkehrs. Allenfalls würde sich bei einer genauen 
Analyse der Bau- und Zonenstruktur Zürichs zeigen, dass im Hinblick auf die vorhandene 
sowie die geplante Infrastruktur gar nicht alle Nutzungen und Bauten am idealen Standort 
sind. 
 
Auslagerung von Nutzungen und Funktionen aus der Stadt 
Nicht alle Nutzungen müssten zwingend in der Stadt Zürich untergebracht sein. Auf 
Stadtgebiet existieren beispielsweise zahlreiche Bauten im Zusammenhang mit Verkehr oder 
ähnlichen Dienstleistungen, welche einem breiten Publikum über die Stadtgrenze hinaus 
zugute kommen und die dementsprechend auch in einer Agglomerationsgemeinde ihren Sitz 
haben könnten. Im Entwicklungsgebiet Europaallee beim Zürcher Hauptbahnhof geschieht 
genau dies: Die ursprünglichen Nutzungen (SBB, Post) werden zugunsten von neuen 
Nutzungen an peripherere Standorte verlegt (vgl. Kapitel 3.1). 
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Abbildung 16 Gebäude nach Nutzung 
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Quelle: Eigene Darstellung, Geodaten: ARV / AfS 

 

2.2.8 Fazit 
So vielfältig wie die Wachstums- und Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb der städtischen 
Grenzen heutzutage sind, so vielfältig sind wohl auch deren limitierende Faktoren. Nebst 
quasi „physischen Grenzen“ wie der Verfügbarkeit von unüberbauten Bauzonen oder den zu 
erwartenden Auswirkungen auf die vorhandene (Verkehrs-)Infrastruktur existieren zahlreiche 
normative Grenzen (geltende BZO, Planungs- und Baurecht allgemein) wie auch ideelle 
Grenzen (politischer Wille, Kooperationsbereitschaft von Grundeigentümern, 
Wertvorstellungen bezüglich Erhalt oder Veränderung von bestehenden Gebäuden, Quartieren 
und Nutzungen). 
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3 Laufende Planungen und Projekte – eine Auswahl 
Das folgende Kapitel liefert – im Sinne einer Lagebeurteilung – einen Überblick über die 
aktuellen raumrelevanten Projekte in der Stadt Zürich. Zum einen sind dies die 
Entwicklungsgebiete, in welchen die gegenwärtige Siedlungsentwicklung abläuft, zum 
anderen wichtige Infrastrukturprojekte. 

3.1 Entwicklungsgebiete 
Die Entwicklungsgebiete sind die zentralen Bereiche der momentanen städtebaulichen 
Veränderungen Zürichs. Bei einem Teil der Entwicklungsgebiete handelt es sich um 
grossflächige ehemalige Industrieareale (Zürich-West, Leutschenbach und Neu-Oerlikon), 
welche nicht mehr für ihre ursprünglichen Zwecke benötigt und daher anderen Nutzungen 
zugeführt werden, bei anderen Entwicklungsgebieten stehen eher Aufwertungs-, 
Erweiterungs- oder Sanierungsmassnahmen im Zentrum der planerischen und baulichen 
Aktivitäten (z.B. Schwamendingen). Ihnen gemein ist jedoch, dass sie über vergleichsweise 
grosse zusammenhängende Flächen verfügen und somit Raum für merkliche Veränderungen 
innerhalb der Stadt bieten. 
 

Abbildung 17 Die aktuellen Entwicklungsgebiete der Stadt Zürich 

Quelle: http://stadt-zuerich.ch (Download: 28.07.2009), Eigene Darst., Geodaten: ARV / AfS 
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3.1.1 Zürich-West 
Das frühere Industriequartier Zürich-West im Umkreis von Escher-Wyss-Platz und Hardturm 
wird mit grosser Dynamik und mit Respekt gegenüber seiner Geschichte zu einem attraktiven 
Stadtteil umgeformt. 
Das Quartier ist etwa 2'000 m lang und 700 m breit, seine Fläche beträgt rund 1,3 km². Die 
Nutzung verteilt sich bei Vollausbau schätzungsweise wie folgt: 

• Wohnungen: 22 % 
• Büros, Dienstleistungen: 42 % 
• Einzelhandel: 2 % 
• Kultur, Gastronomie, Sport: 5 % 
• Industrie und Gewerbe: 23 % 
• Schulen: 6 % 
 
Im Jahr 2000 arbeiteten 17'900 Menschen in Zürich-West. Bis Ende 2005 hat sich die Zahl 
der Arbeitsplätze auf 19'200 erhöht. Werden alle geplanten Projekte in Zürich-West realisiert, 
arbeiten im Jahr 2015 rund 30'000 Menschen im Quartier. Längerfristig wird für 40'000 
Menschen Zürich-West ein Arbeitsort sein. 
Zürich-West liegt in günstiger Distanz zu den beiden S-Bahnhöfen Altstetten und 
Hardbrücke. Im Bereich MIV macht die vor kurzem erfolgte Eröffnung der Westumfahrung 
Zürich (Üetlibergtunnel) Kapazitäten für die Gebietsentwicklung frei. Eine restriktive 
Parkierungsbewilligung und Fahrtenmodelle sollen das Verkehrsaufkommen im Quartier 
reduzieren (AfS: 2009, www.stadt-zuerich.ch) 

3.1.2 Leutschenbach 
Das ehemalige Industriegebiet Leutschenbach wird zu einem attraktiven, durchmischten 
Stadtteil transformiert. Es gehört mit einer Fläche von rund 60 ha zu den grossen 
Entwicklungsräumen in der Stadt. Das Quartier weist ein Potential für insgesamt 20'000 bis 
25'000 Arbeitsplätze und Wohnraum für bis zu 3'000 Menschen auf. 
Leutschenbach bleibt zwar ein Stadtteil, in dem gearbeitet wird; Wohnungen und 
Quartierinfrastruktur werden aber künftig die Gewerbe- und Dienstleistungsnutzung ergänzen. 
Das Ziel ist eine attraktive Mischnutzung. 
Im Dezember 2006 wurde mit der Verlängerung der Tramlinie 11 von Oerlikon nach Auzelg 
die erste Etappe der Glattalbahn eröffnet und damit der Grundstein zu einer markant 
verbesserten ÖV Erschliessung des Quartiers Leutschenbach durch den öffentlichen Verkehr 
gelegt. 
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Im Quartier Leutschenbach gibt es heute zu wenig öffentlich zugänglichen Freiraum. Dieses 
Manko soll nun durch die Schaffung von gegenseitig vernetzten Freiräumen behoben und die 
Siedlungsqualität damit merklich verbessert werden (AfS: 2009, www.stadt-zuerich.ch). 

3.1.3 Letzi 
Eingespannt zwischen den Blockrandbebauungen der Stadt des 19. Jahrhunderts und den 
dörflichen Strukturen von Albisrieden und Altstetten ist im Laufe der Industrialisierung im 
Südwesten Zürichs ein neues Gebiet für Arbeitsplätze entstanden. 
Im Rahmen der laufenden Planungen soll das Gebiet neu durch Wohn- und Freizeitnutzungen 
ergänzt werden. 
Bereits wurden mehrere grössere Projekte realisiert, wie zum Beispiel die Wohnüberbauung 
«James» an der Flüelastrasse, Parkanlagen und Schulhäuser im Hardaugebiet sowie der 
Neubau des Stadion Letzigrund. 
Eine zentrale Rolle im Entwicklungsprozess kommt dem Wandel des Zollfreilager-Areals im 
Süden des Letzigebiets zu. Das 76'000 m² grosse ehemalige Industrieareal soll sich in ein 
lebendiges, sozial gut durchmischtes Stadtgebiet wandeln. Es entstehen neue Wohnungen für 
eine breite Bevölkerungsschicht, Ateliers und Läden. Neue attraktive Plätze, Grünflächen und 
Wegverbindungen vernetzen das Areal mit den umliegenden Quartieren. 
Mit der vorgesehenen Arealentwicklung mit hohem Wohnanteil wird das Zollfreilager-Areal 
auch für die Öffentlichkeit zugänglich. Es entstehen neue Fuss- und Velowege sowie 
öffentlich zugängliche Plätze, aber auch Grünflächen für ein familienfreundliches und 
wohnliches Quartier. Um das Quartier zu beleben, sind für die Erdgeschosse Läden, Ateliers 
und Restaurants geplant (AfS: 2009, www.stadt-zuerich.ch). 

3.1.4 Neu-Oerlikon 
Neu-Oerlikon grenzt nördlich an den Bahnhof Oerlikon. Das rund 60 ha grosse ehemalige 
Industrieareal zählt zu den grössten innerstädtischen Entwicklungsgebieten der Schweiz. Mit 
dem Projekt Neu-Oerlikon wird es einer neuen Nutzung zugeführt, indem Raum für rund 
12'000 Arbeitsplätze sowie rund 5’000 Einwohner geschaffen wird. 
Grün Stadt Zürich (GSZ) stellt hohe gestalterische und städtebauliche Anforderungen an die 
Parklandschaft Zürich-Nord. Um diese erfüllen zu können, gab es qualifizierte 
Ausschreibungen und Verfahren für jeden einzelnen Park: Oerliker Park, MFO-Park, Louis-
Häfliger-Park und Wahlenpark. Im Juni 2001 konnte der Oerliker Park, im Juli 2002 der 
MFO-Park, im August 2003 der Louis-Häfliger-Park und im Frühling 2005 der Wahlenpark 
eröffnet werden (AfS: 2009, www.stadt-zuerich.ch). 
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3.1.5 Schwamendingen 
Das Wohnquartier Schwamendingen soll auch in Zukunft als solches erhalten bleiben. Die als 
wertvoll eingestuften Siedlungen aus den fünfziger Jahren müssen jedoch teilweise einer 
Sanierung unterzogen werden. Auch Neubauten sind geplant. Der Charakter der "Gartenstadt" 
soll aber bei der Weiterentwicklung auf jeden Fall erhalten bleiben. In Schwamendingen ist 
der Anteil an genossenschaftlichen Wohnsiedlungen vergleichsweise hoch. Diese 
Wohnsiedlungen bieten auch heute noch attraktiven Wohnraum für Familien. Private Gärten, 
gemeinschaftliche, grosszügige Freiräume, aber auch zahlreiche Schulhäuser innerhalb 
parkartiger Grünanlagen tragen zur Qualität des Wohn- und Lebensraums bei. 
Mit der Überdeckung des Autobahnabschnitts zwischen dem Ende Schöneichtunnel und der 
Autobahnverzweigung Aubrugg werden eine starke Veränderung des Umfeldes und davon 
ausgehend Impulse für die bauliche Entwicklung des Wohnquartiers Saatlen erwartet. 
Mit dem Bau der dritten Etappe der Glattalbahn bis Ende 2010 wird sich zudem der Bahnhof 
Stettbach zu einer städtebaulich attraktiven Verkehrsdrehscheibe entwickeln. 
Im Quartier Schwamendingen werden einige Schul- und Sportanlagen erweitert und instand 
gesetzt (AfS: 2009, www.stadt-zuerich.ch). 

3.1.6 Manegg 
Das rund 20 ha grosse Gebiet Manegg in Wollishofen befindet sich im Umbruch. Durch die 
Abwanderung von Industriebetrieben werden grosse Flächen frei für neue Nutzungen. Mit 
einer möglichen Geschossnutzfläche von 315'000 m² zählt das Gebiet zu den bedeutenden 
Entwicklungsgebieten der Stadt Zürich. Künftig werden in der Manegg 1’200 bis 1’700 
Menschen wohnen und rund 5’000 Personen arbeiten. 
Das Gebiet liegt einerseits in unmittelbarer Nähe zu grosszügigen Grün- und Erholungsräu-
men und ist andererseits ideal an die S-Bahn (Linie S4) sowie die Kantonsstrasse durchs 
Sihltal angebunden. 
Die Manegg wurde von der IHD (Industriezone mit Zulassung von Handels- und Dienst-
leistungsnutzungen) neu der fünfgeschossigen Zentrumszone mit Gestaltungsplanpflicht 
zugewiesen, womit neu auch Wohn-, Einkaufs- und Freizeitnutzungen möglich sind (AfS: 
2009, www.stadt-zuerich.ch). 

3.1.7 Zürich-Affoltern 
Der grösste Anteil an noch unüberbauten Bauzonen innerhalb der Stadtgrenzen liegt in 
Zürich-Affoltern. Entsprechend ist es auch eines der grössten Entwicklungsgebiete für den 
Wohnungsbau in der Stadt Zürich. 
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Im Quartier herrschen zwei Extreme vor: Nach wie vor ist Affoltern ein ländlicher Stadtteil 
am äussersten Rand der Stadt Zürich - und zugleich zentraler und gut erreichbarer 
Wohnstandort im Kern der Agglomeration Zürich mit direktem Autobahnanschluss. 
In den nächsten Monaten und Jahren wird der Wohnungsbestand beachtlich wachsen. Die 
Zahl der Bewohnerinnen und Bewohner wird im Verlauf der nächsten Jahre voraussichtlich 
um etwa 4'800 Personen zunehmen. Dann werden in Affoltern um die 23'600 Menschen 
wohnen. 
Heute entstehen in diesem Entwicklungsgebiet vorwiegend Wohnbebauungen mit 
halböffentlichen und öffentlichen Freiräumen. Bedarfsweise werden parallel dazu die 
notwendigen Schulplätze und Kinderkrippen geschaffen. 
Ein Augenmerk der Stadt Zürich liegt auf der Schaffung und Gestaltung öffentlicher Räume 
und Durchgänge (AfS: 2009, www.stadt-zuerich.ch). 
Mit der Aufwertung und Gestaltung des Bahnhofs Affoltern, der Begegnungszone "In Böden" 
und des Zehntenhausplatzes soll ein attraktives Zentrum in Affoltern entstehen. Die 
Verkehrsbetriebe Zürich haben im Sommer 2006 das Projekt „Liniennetz 2025“ erstmals 
präsentiert. Im Hinblick auf die markante Siedlungsentwicklung wird die VBZ das 
Feinverteilernetz in Affoltern langfristig anpassen und bis 2015 das Angebotskonzept 
umsetzen (AfS: 2009, www.stadt-zuerich.ch). 

3.1.8 Hochschulgebiet 
Für die Weiterentwicklung des Zürcher Hochschulquartiers wurde ein Masterplan 
beschlossen, mit dem Ziel, den Hochschulstandort Zürich zu stärken und Perspektiven für die 
künftige Entwicklung aufzuzeigen. Das Hochschulgebiet birgt ein grosses städtebauliches 
Potenzial für grosszügige Neubauten und für klare, öffentlich zugängliche Freiräume für 
Aufenthalt und Erholung. 
Durch den Masterplan können bis zu 150'000 m² zusätzliche Geschossfläche angeboten 
werden, was auch der Kapazitätsgrenze des heutigen Verkehrssystems entspricht. Zudem soll 
die Identität des Gebietes basierend auf dem heutigen Nutzungsmix gestärkt werden. Ein 
weiteres wichtiges Ziel des Masterplanes ist die erwünschte Wohnraumrückgewinnung in den 
umliegenden Quartieren durch den Abzug und die Konzentration von Hochschulinstituten und 
–seminaren, welche bisher weit gestreut in zahlreichen Villen und anderen Einzelgebäuden 
wertvollen Wohnraum belegten (AfS: 2009, www.stadt-zuerich.ch). 

3.1.9 Europaallee 
Dieses Entwicklungsgebiet beim Hauptbahnhof ist heute mit Anlagen von SBB und Post 
belegt und öffentlich nicht zugänglich. Seit 2008 werden diese Anlagen fortlaufend an andere 

31 



Die Grenzen des Wachstums innerhalb der städtischen Grenzen__________________________________08.08.2009 

Standorte verlegt. Damit kann eine der letzten grossen Flächen in der Zürcher Innenstadt neu 
genutzt werden. Nach Abschluss der Entwicklungen werden an diesem zentralen Ort 
Wohnungen für etwa 1'200 Menschen und rund 5'000 Arbeitsplätze entstehen (AfS: 2009, 
www.stadt-zuerich.ch). 

3.1.10 Hauptbahnhof 
Im Gebiet um den Hauptbahnhof stehen in den nächsten zehn Jahren zahlreiche 
Bautätigkeiten bevor. Zentrale Projekte sind die vorgängig erwähnte Europaallee (vormals 
Stadtraum HB), der Bahnhof Löwenstrasse und die Durchmesserlinie (AfS: 2009, www.stadt-
zuerich.ch). 

3.1.11 Bahnhof Oerlikon 
Heute frequentieren täglich rund 110'000 Personen den Bahnhof Oerlikon. Mit dem geplanten 
Ausbau der Bahninfrastruktur, der baulichen Entwicklung im Umfeld und den allgemein 
zunehmenden Passagierzahlen im öffentlichen Verkehr ist in den nächsten Jahren mit einem 
deutlichen Wachstum von rund 30 % zu rechnen. Die Infrastruktur des Bahnhofes und die 
angrenzenden öffentlichen Räume sollen daher in den nächsten Jahren erweitert und attraktiv 
gestaltet werden. Das Entwicklungskonzept beinhaltet die Ausrichtung des Bahnhofes auf 
einen nördlichen und südlichen Bahnhofplatz. Kurze Umsteigewege führen von den Tram- 
und Bushaltestellen zu den Zügen. Die Bahnhofplätze verbinden den Bahnhof mit den 
angrenzenden Quartieren Zentrum-Oerlikon und Neu-Oerlikon. Sie sind zugleich Ankunfts- 
und Orientierungsort und bilden zusammen mit dem Bahnhofareal den Verkehrsknotenpunkt 
Oerlikon (AfS: 2009, www.stadt-zuerich.ch). 

3.1.12 Bahnhof Altstetten 
Dieses rund 23 ha grosse Entwicklungsgebiet weist heute etwa 8'000 Beschäftigte und 1'200 
Einwohner auf. Es wandelt sich zunehmend von einem Industrie- und Gewerbestandort zu 
einem Gewerbe- und Dienstleistungsstandort. Da die neue Nutzung als moderner Arbeitsort 
andere Ansprüche an Image, Wahrnehmung und Qualität der Infrastruktur des Gebietes stellt, 
wurde im Rahmen einer kooperativen Entwicklungsplanung ein Entwicklungskonzept 
erarbeitet, welches nun umgesetzt wird (AfS: 2009, www.stadt-zuerich.ch). 

3.1.13 Hardaugebiet 
Das Hardaugebiet liegt mehrheitlich innerhalb des Projektperimeters des 
Entwicklungsgebietes Letzi. Es sind in erster Linie Sanierungs- und Aufwertungsmassnahmen 
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an verschiedenen öffentlichen Gebäuden im Umfeld der Hochhaussiedlung Hardau, sowie an 
dieser selbst, geplant (AfS: 2009, www.stadt-zuerich.ch). 

3.1.14 Fazit 

Die beschriebenen Entwicklungsgebiete zielen schwergewichtig auf die Erneuerung 
bestehender Bausubstanz, Umnutzungen, Transformation des Bestandes, qualitative 
Innenentwicklung und damit verbunden innere Verdichtung ab. Einzig in Zürich-Affoltern 
wird in erwähnenswertem Umfange unüberbaute Bauzone konsumiert. Im Rahmen des 
Hochschulgebietes sollen Nutzungen konzentriert und damit Wohngebäude ihrer 
ursprünglichen Nutzung zurückgegeben werden, bei der Europaallee werden bisherige 
Nutzungen an andere Standorte verlegt. 
Mit der vollständigen Umsetzung der Entwicklungsgebiete wird im Hinblick auf den 
Planungshorizont 2015 Wohn- und Arbeitsraum für rund 23'000 Einwohner und 82'000 
Arbeitsplätze geschaffen. 
In allen Entwicklungsgebieten werden folgende raumplanerischen Hauptziele verfolgt: 

1. Mit der Herbeiführung von Mischnutzungen, bestehend aus Wohnen, Arbeiten, Freizeit 
und Verkauf, soll die Durchmischung des Gebietes verbessert und dadurch dessen 
Attraktivität gesteigert werden. 
2. Bei der allgemein angestrebten baulichen Verdichtung wird gleichzeitig Wert auf genügend 
Grün- und Freiräume gelegt. 
3. Die räumliche Entwicklung soll schwergewichtig an den zentralen Knoten des öffentlichen 
Verkehrs erfolgen. 

3.2 Infrastrukturprojekte 
Den nachfolgend beschriebenen Infrastrukturprojekten gemein ist die angestrebte Entlastung 
der städtischen Verkehrinfrastruktur, welche streckenweise heute bereits an ihre Grenzen 
stösst. Mit der Umsetzung dieser Projekte sollen unter anderem auch die für den im Rahmen 
der Entwicklungsgebiete zu erwartenden Einwohner- und Arbeitsplatzzuwachs erforderlichen 
Kapazitäten auf den Netzen von ÖV und MIV bereitgestellt werden. 

3.2.1 Westumfahrung Zürich 
Mit der Westumfahrung Zürichs wurde kürzlich die Autobahnverbindung zwischen der A1 
und A3 nach gut zehn Jahren Bauzeit eröffnet. Der Durchgangsverkehr kann nun Zürich 
umfahren. Der Verkehr auf der bisherigen Transitachse durch die Stadt reduziert sich um 
zirka 30 %. Noch spürbarer wird die Entlastung vom Schwerverkehr sein. 
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Damit die neuen Strassen ihre entlastende Wirkung voll entfalten können, braucht es 
flankierende Massnahmen. Sie lenken den Verkehr auf die Autobahn und halten ihn von 
Wohngebieten fern. Autobahn und flankierende Massnahmen reduzieren den 
Durchgangsverkehr in der Stadt Zürich um 20 (Waldegg) bis 30 % (Allmend Brunau – 
Pfingstweidstrasse). Bisherige innerstädtische Transitstrassen werden zurückgebaut und der 
Zugangsverkehr wird zusätzlich mit Ampelanlagen bewirtschaftet. Die betroffenen Quartiere 
werden aufgewertet. 
Dadurch reduziert sich das Verkehrsaufkommen in den betroffenen Quartieren teilweise um 
80 bis 90 % (TAZ: 2009, www.stadt-zuerich.ch). 

3.2.2 Einhausung Schwamendingen 
Pro Tag fahren heute durchschnittlich 110’000 Autos auf der Autobahn A1 durch 
Schwamendingen. Die Belastung des Quartiers durch Lärm und Feinstaub liegt permanent 
über den gesetzlichen Grenzwerten. Nach der Prüfung verschiedener Lösungen stimmte die 
Zürcher Bevölkerung im September 2006 einer Einhausung des Autobahnabschnitts zwischen 
Schöneichtunnel und der Verzweigung Aubrugg zu. 
Die geplante Einhausung wird dem Quartier wieder mehr Ruhe und bessere Luft bringen, auf 
dem Dach der Einhausung entsteht ein neuer Freiraum. Auch in städtebaulicher Hinsicht 
bietet der knapp ein Kilometer lange Bau Chancen. Eine breitere und aufgewertete 
Unterführung Saatlenstrasse wird dazu beitragen, dass die Teile des Quartiers besser 
miteinander verbunden sind und zusammenwachsen können (TAZ: 2009, www.stadt-
zuerich.ch). 

3.2.3 Bahnhof Löwenstrasse 
Die SBB planen die Realisierung der Durchmesserlinie im Hauptbahnhof bis 2015. Dadurch 
soll die Transportkapazität der Bahn in Zürich erhöht werden. Kernstück der 
Durchmesserlinie im Hauptbahnhof ist der neue, unterirdische Bahnhof Löwenstrasse. Für 
die qualitativ hochwertige Anbindung des Bahnhofs Löwenstrasse an die Stadt erstellt im 
Bereich der Schnittstellen zwischen Bahnhofareal und Stadtgebiet das Tiefbauamts die 
Stadtanbindung Bahnhof Löwenstrasse (TAZ: 2009, www.stadt-zuerich.ch). 

3.2.4 Durchmesserlinie 
Die SBB und der Kanton Zürich setzen den gemeinsamen Ausbau der Infrastruktur des 
öffentlichen Verkehrs im Lebens- und Wirtschaftsraum Zürich fort. Die Durchmesserlinie 
Altstetten – Zürich HB – Oerlikon schafft die dringend benötigten Kapazitäten im Zürcher 
Hauptbahnhof. Zeitgleich sind weitere Ausbauten des S-Bahn-Netzes geplant (4. 
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Teilergänzungen S-Bahn Zürich). Dieses Paket ermöglicht ab 2013 ein neues und grösseres 
Angebot im S-Bahn- und Fernverkehr (TAZ: 2009, www.stadt-zuerich.ch). 

3.2.5 Glattalbahn 
Seit Ende 2006 ist die erste Etappe der Glattalbahn in Betrieb. Ende 2008 wurde die zweite 
Etappe eröffnet und der Betrieb der Glattalbahn-Linie 10 vom Flughafen zum Hauptbahnhof 
Zürich aufgenommen. Die Fertigstellung der dritten Etappe zwischen Zürich-Auzelg und 
Bahnhof Stettbach ist auf Ende 2010 geplant (TAZ: 2009, www.stadt-zuerich.ch). 
 

3.2.6 Limmattalbahn 

Die Limmattalbahn wird die verschiedenen Arbeitsplatz- und Wohngebiete zwischen Zürich 
Altstetten, Schlieren, Urdorf, Dietikon, Spreitenbach und Killwangen mit einem hochwertigen 
Verkehrssystem verbinden und zugleich als Feinverteiler an das übergeordnete S-Bahn-Netz 
anbinden (TAZ: 2009, www.stadt-zuerich.ch). 

3.2.7 Tram Zürich-West 
Laut Prognosen sollen sich im vorgängig beschriebenen Entwicklungsgebiet Zürich-West bis 
zu dessen vollständiger Umsetzung im Jahre 2015 die täglichen Personenbewegungen auf 
260’000 verdoppeln. Diese zusätzlichen Verkehrsströme sollen quartier- und 
umweltverträglich aufgefangen werden. 
Sieben neue Tramhaltestellen (Schiffbau, Technopark, Duttweilerbrücke, Hardturm-Ost, 
Hardturm-West, Würzgraben, Bahnhof Altstetten) erschliessen das Gebiet auf den rund drei 
Kilometern zwischen Escher-Wyss-Platz und Bahnhof Altstetten. Die Anbindung des Trams 
an die Bahnhöfe Hardbrücke und Altstetten ermöglicht optimale Anschlüsse an die S-Bahn, 
Buslinien sowie einzelne Fernverkehrszüge (TAZ: 2009, www.stadt-zuerich.ch). 
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4 Analyse der Stadt Zürich: Reserven, Potenziale, 
Kapazitäten 

In den nachfolgenden Kapiteln werden verschiedentlich Modellrechnungen zu theoretischen 
Einwohner- und Arbeitsplatzkapazitäten in den unterschiedlichen Bauzonen vorgenommen. 
Dabei müssen verschiedene Messgrössen, Kennwerte sowie Erfahrungswerte definiert 
werden. 
In diesem Zusammenhang ist zunächst einmal die als Dichtemass fungierende Nutzungsziffer 
zu wählen. Zur Definition der Dichte in einwohnerrelevanten Bauzonen wird als Dichtemass 
in der Regel die Ausnützungsziffer (AZ) verwendet. Tatsächlich ist im Rahmen der BZO für 
Wohnzonen, Zentrumszonen, Industriezonen mit Handels- und Dienstleistungsnutzungen 
(IHD), Zonen für öffentliche Bauten der Typen Oe2 bis Oe55 sowie Kernzonen, abgestimmt 
auf die jeweilige Geschosszahl eine AZ festgelegt. Lediglich für Quartiererhaltungszonen 
sowie für herkömmliche Industriezonen (I) schreibt die BZO keine AZ vor. 
Bei den in diesem Kapitel angestellten Modellrechnungen wird für die 
Quartiererhaltungszonen dieselbe AZ wie für die Kernzonen mit gleicher Geschosszahl 
angenommen. Für alle Arbeitszonen (I und IHD) wird eine AZ von 250 % angenommen. Die 
Zonen für öffentliche Bauten werden bei den folgenden Berechnungen nicht berücksichtigt, 
da die Bandbreite der Nutzungsdichten der darin erstellten Bauten und Anlagen zu gross ist. 
 
Bei der Methode zur Berechnung der Bauzonenkapazitäten hielt sich der Verfasser an 
folgende Formel, welche sich vielerorts für solche Berechnungen etabliert hat (Gilgen, 
2001:140): 
 
 E = F * AZ / BGF/E * AG * WA  

 
Dabei bedeuten die Abkürzungen folgende Kennwerte bzw. Messgrössen: 
 
E:  
F: 
BGF/E: 

Anzahl Einwohner 
Zonenfläche in m2 
Durchschnittlicher Bruttogeschossflächenverbrauch pro Einwohner 

                                                 
5 Für die anderen Zonen für öffentliche Bauten werden andere Nutzungsziffern verwendet, beispielsweise 

Baumassen und / oder Überbauungsziffer 
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AG: 
WA: 

Ausbaugrad; Verhältnis von realisierter zu rechtlich möglicher Bebauung 
Wohnanteil 

 
Die Berechnungen nach obiger Formel ermöglichen selbstredend lediglich grobe Richtwerte, 
zumal bezüglich mehrerer Kenngrössen Annahmen getroffen werden müssen: 
 
Ausnützungsziffer 
Die Anwendung dieser Dichtegrösse wurde vorgängig bereits erörtert. 
 
Annahmen zum durchschnittlichen BGF-Verbrauch pro Einwohner 
In der Raumplanungspraxis gibt es wohl keine andere Richtgrösse, über die dermassen 
intensiv und kontrovers diskutiert wird wie über den durchschnittlichen BGF-Verbrauch pro 
Kopf. Was die „Kopfquoten“ (Signer: 2002,6) pro Einwohner anbelangt, sind die Meinungen 
ziemlich einhellig. Ein Blick in die Fachliteratur zeigt, dass die Mehrheit der Autoren heute 
von gegen 50 m² BGF pro Einwohner ausgeht. Entsprechend hält sich der Verfasser an 
diesen Wert. 
 
Gilgen: 2001,135 50 m2 

50 m2 Signer: 2002, 6 
50 m2 Norm SIA 422: 2009, 22 

AfS 50 m2 
Statistik Stadt Zürich 42 m² 

50 – 60 m2 ARV Raumbeobachtung Kanton Zürich 
GSZ: 2007 50 m² 
 
Annahmen zum durchschnittlichen BGF-Verbrauch pro Arbeitsplatz 
Schwieriger wird es, einen durchschnittlichen BGF-Verbrauch pro Arbeitsplatz zu ermitteln, 
da je nach Wirtschaftssektor und Branche unterschiedliche Flächenintensitäten vorherrschen. 
Entsprechend verschieden sind auch die Angaben aus der Fachwelt: 
 
Gilgen, 2001:136 40 – 700 m2 

50 m2 Signer: 2002, 6 
25 – 35 m2 pro Arbeitsplatz im Dienstleistungssektor Norm SIA 422: 2009, 22 
50 m2 für Büro, 55 m2 beim Verkauf, 35 m2 im 
Gastgewerbe, 95 m2 bei Infrastrukturbetrieben 

Lampugnani, Keller, Buser: 2007 

AfS 50 m2 
GSZ: 2007 25 – 40 m² im Dienstleistungssektor, 100 m² für 
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produzierendes Gewerbe 
 
Wie festzustellen ist, streut der durchschnittliche BGF-Verbrauch pro Arbeitsplatz enorm. Im 
Grunde genommen müsste bezüglich Arbeitsplätzen mit Streubreiten gerechnet werden. Da 
ein solches Verfahren jedoch den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen würde und 
zudem der Anteil der im tertiären Wirtschaftssektor Beschäftigten in der Stadt Zürich bei über 
90 % liegt6, wird davon ausgegangen, dass der überwiegende Anteil an Arbeitsplätzen im 
Bereich von durchschnittlichen Büroflächen liegt und zwischen 30 m² und 40m² streut. 
Abgestimmt auf die verschiedenen Bauzonentypen geht der Verfasser von folgenden Werten 
aus (durchschnittlicher BGF-Verbrauch pro Arbeitsplatz): 
 
Wohnzonen W: 50 m2 

30 m2 Zentrumszonen Z: 
100 m2 Industriezonen I (ohne Handels- und 

Dienstleistungsbetriebe): 
30 m2 Industriezonen IHD (mit Handels- 

und Dienstleistungsbetrieben): 
Zonen für öffentliche Bauten: werden nicht in die Berechnung mit einbezogen 
Quartiererhaltungszonen: 40 m2 
Kernzonen: 40 m2 
 
Ausbaugrad 
Statistische Erhebungen des ARV zum Ausbaugrad zufolge beläuft sich der Ausbaugrad in 
Wohnzonen durchschnittlich auf 70 %, in Mischzonen auf 92 % und in Arbeitszonen auf 
39 %7. Von diesen Durchschnittwerten wird im Folgenden ausgegangen. 
 
Annahmen bezüglich Wohnanteils (Anteil Arbeitsnutzung) 
Im Rahmen dieser Arbeit werden folgende Wohnanteile angenommen: 100 % in 
zweigeschossigen Wohnzonen, 90 % in dreigeschossigen Wohnzonen, 80 % in vier- und 
mehrgeschossigen Wohnzonen, 50 % in Mischzonen in allen Mischzonen (Z, Q und K), 0 % 
in Arbeitszonen (I und IHD). Der Nutzungsanteil für Arbeiten ergibt sich aus der Umkehrung 
der Wohnanteile bzw. dem Abzug derselben von 100 % (vgl. Tabellen im Anhang). 

                                                 
6 Statistisches Jahrbuch der Stadt Zürich 2009 
7 Quelle: ARV / GVZ 
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4.1 Prognosen vs. Fortschreibung des aktuellen Trends 

4.1.1 Prognosen der Stadtbehörden 
Noch bis vor wenigen Jahren rechneten die Zürcher Stadtbehörden für den Planungshorizont 
der nächsten 15 Jahre mit einer stagnierenden bis leicht abnehmenden Bevölkerung8. Diese 
Prognosen wurden inzwischen überholt. Das AfS schreibt den Trend der letzten 15 Jahre fort 
und rechnet im Hinblick auf das Jahr 2025 mit 401'000 Einwohnern, also plus 21'000 
Einwohnern gegenüber heute. Dies käme einem jährlichen Zuwachs von 1'400 Einwohnern 
gleich. Unter der Annahme, dass der durchschnittliche Pro-Kopf-Bruttogeschossflächen-
verbrauch bei 50 m² pro Person liegt, wäre demnach mit einem jährlichen Gesamtkonsum von 
70'000 m² BGF zu rechnen. Somit würden bis zum Jahre 2025 (Nutzungsplanungshorizont) 
1.05 Mio. m² BGF verbaut werden und 1.75 Mio. m² bis 2035 (Richtplanungshorizont). 
 

Tabelle 1 Prognostizierte Reserven bis 2025 

 

Quelle: AfS 

 

                                                 
8 Statistik Stadt Zürich / Bevölkerungsprognosen 2001-2025 / Analysen 1/2003 
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Zurzeit sind 16'000 Wohnungen auf Stadtgebiet in Planung, dies würde bei einer 
durchschnittlichen Wohnungsbelegung von zwei Personen pro Wohnung für rund 32'000 
Einwohner ausreichen. Damit wäre der Bedarf bis 2025 (Planungshorizont Nutzungsplanung) 
gedeckt. Mit einer Reserve für 22 bis 23 Jahre wäre damit beinahe auch der Bedarf bis 2035 
(Planungshorizont Richtplanung) gedeckt. 
Mit der Umsetzung der durch die Entwicklungsgebiete frei werdenden Kapazitäten (für 
mindestens 23'000 Einwohner) wäre der Bedarf bei Fortschreibung des 15jährigen Trends, 
von welchem das Amt für Städtebau ausgeht, für 16 Jahre gedeckt, also für den ganzen 
Planungshorizont 2025. 
Beim selben Trend wäre in rund 46 Jahren, also um das Jahr 2055, der bisherige 
Bevölkerungshöchststand von 1962 wieder erreicht, allerdings bei einem Mehrfachen an 
verbauter Bruttogeschoss- und Landfläche gegenüber damals. 
 
Würde man den gemäss diesen Prognosen erwarteten Bevölkerungszuwachs unter der 
Annahme einer durchschnittlichen Wohnzone W4 auf der grünen Wiese bewältigen wollen, 
müssten – in umgekehrter Anwendung der eingangs dieses Kapitels erörterten Formel – rund 
144 ha Landfläche (2025) bzw. 240 ha (2035) überbaut werden. 
Wie in Kapitel 4.3.1 genauer dargelegt wird, verfügt die Stadt Zürich nur noch über 254 ha 
unüberbaute Bauzonen, wobei auch diese Zahl bereits wieder überholt sein dürfte, da sie sich 
auf den Erhebungsstand von 2007 bezieht und schon nur im vergangenen Jahr mehr als 2'000 
neue Wohnungen erstellt wurden, ein Teil davon auch auf der „grünen Wiese.“ Die Fläche der 
unüberbauten Wohnzonen beläuft sich gemäss Stand 2007 gerade mal noch auf 77 h. 
 
Hinsichtlich des Zuwachses an Arbeitsplätzen liegen dem Verfasser seitens des AfS keine 
Prognosen vor, es wurden jedoch die Potenziale in den Misch- und Arbeitszonen berechnet. 
Stattdessen wird der mögliche Arbeitsplatzzuwachs im folgenden Kapitel diskutiert. 

4.1.2 Fortschreibung des aktuellen Trends 
In den letzten zehn Jahren nahm die Stadtzürcher Bevölkerung um durchschnittlich 2’100 
Einwohner oder 4.1 % jährlich zu (vgl. Kapitel 2.1). Bei gleich bleibendem Trend wären im 
Hinblick auf den Planungshorizont Nutzungsplanung bis 2025 mit 31'500 zusätzlichen 
Einwohnern zu rechnen (Zürich würde dann rund 411'500 Einwohner zählen) und für 2035 
(Richtplanung) mit insgesamt 432'500 Einwohnern. 
Damit wären jährlich rund 105'000 m² BGF zu verflüssigen. Bis 2025 würden zusätzlich rund 
1.6 Mio. m² BGF verbaut werden, bis 2035 wären es bereits 2.63 Mio. m². 
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Auch wenn Langfristprognosen zur Arbeitsplatzprognosen im Hinblick auf die 
unvorhersehbaren Konjunkturschwankungen nicht ganz unproblematisch sind, wird 
nachfolgend auch dafür eine Modellrechnung durchgeführt: 
Zwischen 1998 und 2007 wuchs die Stadt Zürich – mit extremen jährlichen Schwankungen – 
um durchschnittlich 3'100 Arbeitsplätze pro Jahr. Schreibt man diesen Trend der letzten zehn 
Jahre für die Planungshorizonte Nutzungs- und Richtplanung fort, entstünden bis 2025 46'500 
und bis 2035 77'500 neue Arbeitsplätze. Zürich hätte dann insgesamt 397'000 Arbeitsplätze 
(2025) bzw. 428'000 (2035). Unter der Annahme, dass der „Durchschnittsarbeitsplatz“ rund 
40 m2 BGF konsumiert, würden jährlich 124'000 m² zusätzliche BGF benötigt. Bei gleich 
bleibendem Trend würden bis 2025 etwa 1.86 Mio. m² und bis 2035 4.96 Mio. m² verbaut. 
 
Bei diesem Trendszenario (Fortschreibung des 10-Jahres-Trends) wäre der Bedarf bei 
Vollausbau der Entwicklungsgebiete (mindestens 23'000 Einwohner und 82'000 
Arbeitsplätze) für 11 Jahre (Einwohner) bzw. 26 Jahre (Arbeitsplätze) gedeckt. 
Die Stadt Zürich würde im Jahre 2040 denselben Bevölkerungsstand erreichen wie einst 1962. 

4.1.3 Bevölkerungsszenarien gemäss ARE 
Bei all diesen Überlegungen und Prognosen muss man sich natürlich auch fragen, ob der 
momentane Trend sich wieder wenden könnte, zumal – im Rückblick auf die Geschichte, 
nicht nur derjenigen Zürichs – sich immer wieder Phasen der Prosperität und des Wachstums 
mit solchen der Stagnation oder gar Schrumpfung abgewechselt haben. 
Das ARE formuliert im Raumentwicklungsbericht 2005 vier Szenarien, wie die Schweiz im 
Jahre 2030 aussehen könnte (ARE: 2005, 67 – 86): 
 
• Szenario 1: Eine Schweiz der Metropolen – Trendszenario 
• Szenario 2: Zersiedlung – städtischer Niedergang 
• Szenario 3: Eine polyzentrische urbane Schweiz – vernetztes Städtesystem 
• Szenario 4: Eine Schweiz der Regionen – territoriale Solidarität 
 
Gemäss Szenario 1 wird mit einer starken Entwicklung der Metropolitanräume Zürich, Genf-
Lausanne und Basel gerechnet, ebenso mit einer markanten Mobilitätszunahme sowie einer 
starken Siedlungsausdehnung9. 
 

                                                 
9 Eine starke Siedlungsausdehnung wird in Zürich nicht mehr möglich sein (vgl. Kapitel 4.3). 
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Szenario 2 prognostiziert ein allgemein schwaches Wirtschaftswachstum, eine Schwächung 
der Zentren, eine geringe Überbauungsdichte bei gleichzeitig starker Zersiedlung sowie eine 
markante Zunahme der Gesamtmobilität, insbesondere des MIV. 
 
Folgt man Szenario 3, wird ein dynamisches Wirtschaftswachstum zu einer starken 
Entwicklung der Städte und Agglomerationen führen, gelenkt durch die Förderung einer 
starken Siedlungsentwicklung nach innen. Ferner werde die Siedlungsqualität verbessert, die 
Siedlungsausdehnung hingegen begrenzt und die Mobilität stark zunehmen, im Gegensatz zu 
Szenario 2 jedoch im ÖV. 
 
Szenario 4 schlussendlich rechnet mit einem mässigen Wirtschaftswachstum und einer 
dezentralisierten Entwicklung, wobei die Siedlungsentwicklung dicht, konzentriert und 
schwach in ihrer Ausdehnung sein wird. Die Mobilität steigt gemäss diesem Szenario nur in 
geringem Masse an. 
 
Der Verfasser hält, ohne dies empirisch belegen zu können, die Szenarien 1 oder 3 im Bezug 
auf den laut ARE vorgesehenen Zeithorizont 2030 für am plausibelsten. Folglich ist davon 
auszugehen, dass der heutige Trend der Wohn- und Arbeitsbevölkerungsentwicklung in der 
Stadt Zürich anhalten wird. 

4.2 Theoretische Reserven nach Bau- und Zonenordnung 
Wie bereits erwähnt, lässt die heutige BZO der Stadt Zürich die Ausschöpfung beträchtlicher 
innerer Reserven zu. Im Folgenden werden Modellrechnungen für eine theoretisch mögliche 
Zunahme hinsichtlich Wohnbevölkerung sowie Arbeitsplätzen aufgezeigt. Dabei stützten sich 
die Berechnungen auf die eingangs von Kapitel 4 erläuterte Dimensionierungsformel, die 
entsprechenden Annahmen hinsichtlich BGF pro Einwohner und Arbeitsplatz, Ausbaugrad 
und Nutzungsanteilen sowie auf folgende drei „baulichen Zustände“ nach BZO: 
 
Zustand 1: Regelbauweise je Zonentyp, Ausnützung der Vollgeschosse (VG), wie sie nach 

zulässiger AZ möglich ist. 
Zustand 2: Regelbauweise je Zonentyp, inklusive Ausnützung der Dachgeschosse (DG) 

sowie der Untergeschosse (UG) 
Zustand 3: Bauweise analog Zustand 2, jedoch inklusive Ausnützungsbonus in denjenigen 

Zonen, in welchen Arealüberbauungen im Sinne von § 69 PBG und Art. 8 BZO 
zulässig sind (vgl. Kapitel 2.2.6). 
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Einwohnerkapazitäten 
 

Tabelle 2 Theoretische Einwohnerfassungsvermögen nach BZO 

 VG VG, DG + UG Arealüberbauung

Wohnzonen 292'909 397'331 426’378

Zentrumszonen 62'594 75'412 77’925

Quartiererhaltungszonen 56'731 67'494 67'494

Kernzonen 15'387 20'399 20'399

Total 427'621 560'635 592'195

Flächenangaben10: ARV, Kantonalplanung 
 
Arbeitsplatzkapazitäten 
 

Tabelle 3 Theoretische Arbeitsplatzfassungsvermögen nach BZO 

 VG VG, DG + UG Arealüberbauung

Wohnzonen 31'925 40'743 43’472

Zentrumszonen 107'789 129'763 129’876

Quartiererhaltungszonen 69'587 82'599 84’367

Kernzonen 2'568 3'277 25’498

Industriezonen 88'740 88'740 88'740

Total 315'13611 365'035 371'953

                                                 
10 Anmerkung: Der übliche Flächenabzug von 5 % für teilerschlossene respektive 10 % für nicht erschlossene 
Gebiete wurde hier nicht vorgenommen, da ja nur noch wenige unüberbaute und damit teil- oder nicht 
erschlossene Flächen vorhanden sind und diese meines Erachtens das Resultat nicht signifikant beeinflussen. 
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Flächenangaben: ARV, Kantonalplanung 
 
Bei Betrachtung dieser Zahlen, welche theoretischer Natur sind, stellt man sich die Frage nach 
dem Wachstumsproblem von Zürich. Wie in den folgenden Kapiteln dargelegt wird, ist aber 
davon auszugehen, dass die theoretischen Reserven bei weitem nicht alle genutzt werden 
können. 

4.3 Analyse aufgrund der verschiedenen Wachstumsarten 

4.3.1 Aussenreserven 
Die Stadt Zürich verfügt insgesamt über 4’195 ha Bauzonen, davon sind 254 ha unüberbaut. 
Der Anteil unüberbauter Bauzone an Bauzone insgesamt beträgt somit lediglich 6 %, was, 
verglichen mit anderen Gemeinden und in Anbetracht der Grösse und Funktion Zürichs, 
enorm wenig ist. 
Wie den Raumbeobachtungsdaten des ARV entnommen werden kann, belief sich der 15-
jährige Baulandverbrauch zwischen 1981 und 1996 auf 180 ha und zwischen 1992 und 2007 
auf 159 ha (ARV, Raumbeobachtung Kanton Zürich). Der durchschnittliche 15-
Jahresverbrauch liegt demnach bei 170 ha, der durchschnittliche jährliche Verbrauch bei 
11.3 ha. Aus der nachstehenden Tabelle ist ersichtlich, dass von den 254 ha unüberbauter 
Bauzone 77 ha der Wohnzone zugewiesen sind. 

Tabelle 4 Unüberbaute Bauzonen Stadt Zürich 

 Total Baureif Innert 5 Jahren baureif 
Unüberbaute Bauzonen 254 ha 213 ha 41 ha 
Unüberbaute Wohnzonen 77 ha 72 ha 5 ha 
Unüberbaute Mischzonen 101 ha 73 ha 28 ha 
Unüberbaute Arbeitszonen (IHD) 8 ha 7 ha 1 
Unüberbaute Arbeitszonen (I) 19 ha 13 ha 6 ha 
Unüberbaute Zonen für öff. Bauten 49 ha 49 ha 0 ha 

                                                                                                                                                         
11 Bei den prognostizierten Arbeitsplatzzahlen sei noch vermerkt, dass die Arbeitsplätze in den Zonen für 
öffentliche Bauten nicht in die Berechnungen mit einbezogen wurden. In vielen Gebäuden, welche 
normalerweise diesen Zonen zugewiesen sind, existieren viele Arbeitsplätze, so zum Beispiel in Kindergärten, 
Schulhäusern, Hochschulen, Spitälern, Pflege- und Wohnheimen usw. Dies erklärt, weshalb die 
Arbeitsplatzzahlen gemäss obiger Tabelle unter den 350'000 Arbeitsplätzen von heute liegen. 
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Flächenangaben: ARV, Kantonalplanung 
 
Unter Annahme, sämtliche dieser 77 ha befänden sich in der W3, würden diese noch für rund 
8'700 Einwohner ausreichen. Dies hätte zur Folge, dass bei Trendfortschreibung des 15-
jährigen Baulandverbrauches in sechs Jahren und im Falle des 10-Jahres-Trends in vier Jahren 
die Reserven an Wohnzonen aufgebracht wären. Die 101 ha unüberbaute Mischzonen wären 
unter Annahme einer Zentrumszone Z5 mit je 50 % Einwohnern und Arbeitsplätzen in 
dreizehn Jahren (15-Jahres-Trend) bzw. in rund achteinhalb Jahren (10-Jahres-Trend) im 
Hinblick auf den Wohnanteil und in knapp zehn Jahren im Hinblick auf den Anteil 
Arbeitsplätze konsumiert. Es sei an dieser Stelle vermerkt, dass sich die Datengrundlage 
bezüglich der Flächenangaben auf das Jahr 2007 bezieht und – wie bereits weiter vorne 
vermerkt – inzwischen bereits einiges an Fläche überbaut sein dürfte, so zum Beispiel im 
Gebiet „Ruggächer“ in Zürich-Affoltern. Es zeigt sich somit, dass ohne das beachtliche 
Potenzial, welches im Rahmen der Entwicklungsgebiete vorliegt, die Baulandreserven für den 
aktuellen Planungshorizont 2025 nicht mehr ausreichen würden. 
 

Abbildung 18 Aussenreserven der Stadt Zürich 

  

Legende
Stadtgrenze Zürich

Bauzonen überbaut (B)

BZ unüberbaut baureif (S)

BZ unüberbaut innert 5 Jahren baureif (5J)

Reservezonen im Siedlungsgebiet

Reservezone im Bauentwicklungsgebiet

Quelle: Eigene Darstellung, Geodaten: ARV / AfS 
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Wie aus der obigen Karte ersichtlich wird, liegt ein grösserer Anteil der baureifen 
unüberbauten Bauzonen im Raum um die SBB-Geleise zwischen Hauptbahnhof und Zürich-
Altstetten, also mehr oder weniger im Perimeter-Einzugsbereich der Entwicklungsgebiete 
Hauptbahnhof, Europaallee, Zürich-West, Letzi und Bahnhof Altstetten. Diese fallen als 
eigenständige Reserven somit weg. Ein weiterer bedeutender Anteil baureifer unüberbauter 
Bauzonen befindet sich im Norden und Nordosten Zürichs, wo wiederum ein Teil auf die 
Entwicklungsgebiete Zürich-Affoltern, Leutschenbach und Schwamendingen entfällt. Die als 
innert fünf Jahren baureifen unüberbauten Bauzonen konzentrieren sich hauptsächlich auf den 
Korridorbereich entlang mehrerer Bahngleisabschnitte entlang der SBB-Linien. 
 
Die Fläche der drei Stadtzürcher Reservezonen beläuft sich zusammen auf 71 ha. 
Entsprechend stünde grundsätzlich nochmals so viel potenzielles Bauland zur Verfügung wie 
im Umfang der oben abgehandelten Wohn- oder Mischzonenreserven: 
 

Tabelle 5 Reservezonen Stadt Zürich 

Reservezonen im Siedlungsgebiet 58 ha 
Reservezone im Bauentwicklungsgebiet 13 ha 

Flächenangaben: ARV, Kantonalplanung 
 
Wie in Kapitel 2.2.1 jedoch bereits dargelegt wurde, kann nicht grundsätzlich davon 
ausgegangen werden, dass diese Flächen dereinst eingezont und damit zur Überbauung zur 
Verfügung stehen. Dies gilt insbesondere für die Reservezone „Tobelhof“ im 
Bauentwicklungsgebiet (vgl. Kapitel 6.3). 

4.3.2 Umnutzung und Umstrukturierung 
Auf Stufe Einzelgebäude kann lediglich aufgrund der Sichtung der entsprechenden Geodaten 
nicht beurteilt werden, ob ein bestimmtes Gebäude einer neuen Nutzung zugeführt werden 
soll. Dies ergibt sich wohl aus den Absichten des jeweiligen Eigentümers sowie allenfalls aus 
dem Alter und Zustand des Gebäudes. Auch sind die zu erwartenden Potenziale durch 
Umnutzung einzelner Gebäude, in welcher Form auch immer, unter dem Strich wohl gering. 
 
Auf Stufe Areal oder Quartier liegt das Gros der Umstrukturierungsmöglichkeiten 
naheliegenderweise in der Transformation und Neunutzung ehemaliger Industrieareale, wie 
dies im Rahmen verschiedener Entwicklungsgebiete geschieht bzw. bereits umgesetzt wurde. 
Ein Blick auf die Karte zeigt, dass auch diese Reserven allmählich zur Neige gehen, 
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vergegenwärtigt man sich, dass nur noch wenige Industriezonen auf Stadtzürcher Boden 
ausserhalb der Perimeter der Entwicklungsgebiete liegen, namentlich in Zürich-West. 
 

Abbildung 19 Verbleibende potenzielle Areale zur Transformation 

  

Legende
Stadtgrenze Zürich

Industriezonen I

Entwicklungsgebiete  

Quelle: Eigene Darstellung, Geodaten: ARV / AfS 

 
Ob diese verbleibenden Industriezonen auch wirkliche Umstrukturierungspotenziale 
darstellen, oder ob sie nicht noch für ihren ursprünglichen Zweck verwendet werden, muss an 
dieser Stelle offen gelassen werden. 

4.3.3 Innenentwicklungspotenziale 
Als Potenziale zur Innenentwicklung wie auch für Ersatzneubauten von Einzelgebäuden oder 
Arealen bzw. Quartieren eignen sich vor allem diejenigen Gebiete gut, welche über eine 
flächendeckend alte Bausubstanz verfügen, diese Bausubstanz nicht wertvoll und 
dementsprechend nicht im Denkmalpflegeinventar aufgeführt oder unter Schutz gestellt ist, 
und für die eine gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr möglich ist bzw. bereits besteht. 
Ein weiterer wichtiger Faktor sind überdies die Grundbesitzverhältnisse: Für die 
Stadtbehörden ist es weitaus schwieriger, Umstrukturierungs- oder Innenentwicklungs-
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prozesse in Gang zu bringen, wenn im Planungsgebiet viele verschiedene private Besitzer von 
Einzelparzellen involviert sind, welche zuerst von der Notwendigkeit des anstehenden 
Veränderungsprozesses überzeugt werden müssen, als wenn wenige Grundeigentümer 
betroffen sind oder das Land gar der Stadt selbst oder Wohnbaugenossenschaften gehört. 
 
Schliessung von Baulücken 
Wie in Kapitel 2.2.3 bereits erwähnt, werden Baulücken im vorliegenden Falle als 
unüberbaute Einzelgrundstücke bis zu einer maximalen Fläche von 2'000 m² innerhalb des 
ansonsten überbauten Gebietes definiert. 
 

Abbildung 20 Baulücken in den Stadtkreisen 7 und 8 
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Quelle: Eigene Darstellung, Geodaten: ARV / AfS 

 
 

48 



Die Grenzen des Wachstums innerhalb der städtischen Grenzen__________________________________08.08.2009 

Ein Blick auf den obigen Kartenausschnitt zeigt, dass vor allem in den Zürcher Stadtkreisen 7 
und 812, aber auch im Norden Zürichs noch Baulücken vorhanden sind13. Alle Baulücken mit 
bis zu maximal 2'000 m² Grundfläche zusammengerechnet, ergäben sich im Falle einer 
Wohnzone W2bIII sowie der üblichen Annahmen betreffend die übrigen 
Berechnungsparameter ein theoretisches Potenzial von rund 26.5 ha, was bei diesem 
Zonentyp Platz für etwa 1'600 Einwohnerinnen und Einwohner schaffen würde. 
 
Ausbau innerhalb und ausserhalb von Gebäuden, Nachverdichtung von Parzellenrest-
flächen 
Der durchschnittliche Ausbaugrad ist in der Stadt Zürich liegt heute je nach Zonentyp zwar 
bereits bei 70 % - 90 %14, dennoch sind die durch die Stadt Zürich ermittelten 
Nachverdichtungspotenziale enorm, auch ausserhalb der Perimeter der Entwicklungsgebiete. 
 

Abbildung 21 Innenentwicklungspotenziale 

  

Legende
Stadtgrenze Zürich

Entwicklungsgebiete

Reserven_ab_25%  

                                                 
12 Stadtquartiere Fluntern, Hottingen, Hirslanden, Witikon und Riesbach 
13 Stand 2007 
14 ARV, Raumbeobachtung Kanton Zürich 
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Quelle: Eigene Darstellung, Geodaten: ARV / AfS 

 
Ersatzneubau von Einzelbauten 
In der nachfolgenden Karte wurden die beiden thematischen Ebenen der zwischen 1930 und 
197515 erstellten Gebäude und der vorhandenen Innenentwicklungspotenziale ab 25 % 
miteinander verschnitten. Die entstandene neue Ebene soll das theoretische 
Umnutzungspotenzial auf Stufe Einzelgebäude aufzeigen. Diese Themenebene wurde mit 
derjenigen der geschützten und inventarisierten Gebäude überlagert, welche quasi das 
Ausschlusskriterium darstellt. 
 

Abbildung 22 Allfällige Ersatzneubauten Einzelgebäude 

 

Legende
Stadtgrenze Zürich

Gebäude unter Schutz

Gebäude inventarisiert

Reserven25_und_Baujahr1930_1975  

Legende
Stadtgrenze Zürich

Gebäude unter Schutz

Gebäude inventarisiert

Baujahr zw. 1930 u. 1975

Industriezonen

Wohnzonen

Zentrumszonen

Zonen für öffentliche Bauten  

Quelle: Eigene Darstellung, Geodaten: ARV / AfS 

                                                 
15 Der Zeitrahmen 1930 bis 1975 wurde deshalb gewählt, weil davon ausgegangen sind, dass jüngere Gebäude 

als 1975 im Hinblick auf den Gebäudelebenszyklus nicht ersetzt werden sollen und ältere Gebäude als 1930 
bereits ein- oder mehrmals saniert wurden, oder aber aufgrund ihrer besonderen Bausubstanz erhalten werden 
sollte. 
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Es zeigt sich, dass vor allem im Norden und Westen der Stadt entsprechende Potenziale 
vorhanden sind. Inwieweit diese genutzt werden können, hängt wohl weitgehend von den 
jeweiligen Grundeigentümern ab. 
 
Transformation von Arealen und Quartieren 
Hier wurde das vorerwähnte Geodatenresultat zusätzlich mit den Wohn-, Zentrums- und 
Industriezonen sowie den Zonen für öffentliche Bauten unterlegt. Es wird davon 
ausgegangen, dass die Bausubstanz in diesen Zonentypen gegenüber derjenigen in den Kern- 
und Quartiererhaltungszonen im Allgemeinen weniger wertvoll ist. 
 

Abbildung 23 Allfällige Ersatzneubauten Quartierweise 

  

Legende
Stadtgrenze Zürich

Gebäude unter Schutz

Gebäude inventarisiert

Reserven25_und_Baujahr1930_1975

Wohnzonen

Zentrumszonen

Industriezonen

Zonen für öffentliche Bauten

Quelle: Eigene Darstellung, Geodaten: ARV / AfS 

 
Mögliche Potenziale ergeben sich primär in den Räumen Hönggerberg und Friesenberg. 
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4.3.4 Unterniveaubauten 
Zur Ermittlung potenzieller Reserven durch Unterniveaubauten müsste wahrscheinlich 
zunächst der entsprechende Baugrund untersucht werden, beispielsweise im Hinblick auf 
vorhandene Altlasten in ehemaligen Industriearealen. Weiter zu berücksichtigen wären 
Grundwasserfassungen und vorhandene archäologische Schutzzonen, welche beide zu 
schonen sind. Auch archäologische Schutzzonen wären zu beachten. Ansonsten ergäben sich 
aufgrund der wenig detaillierten Regelungen im Rahmen des geltenden Planungs- und 
Baurechts durchaus zusätzliche Nutzungspotenziale. 

4.3.5 Hochhäuser 
Gemäss nachfolgender Karte überlagern die Hochhausgebiete zu einem grossen Teil die 
laufenden Entwicklungsgebiete. Dies bedeutet gleichzeitig, dass sich die von der Stadt Zürich 
ausgeschiedenen Hochhausgebiete prioritär an den Knotenpunkten des ÖV (S-Bahn-
Haltestellen) befinden und mit Arbeits- und Mischzonen decken. Diesbezüglich erstaunt 
indes, dass die grossen Quartiererhaltungszonen in Wiedikon ebenfalls als Hochhausgebiet 
ausgeschieden sind, wenn auch nur mit Empfindlichkeitsstufe III, in welcher gemäss Art. 9 
Abs. 2 BZO maximal 40 m hoch gebaut werden darf. 
 

Abbildung 24 Hochhausgebiete in der Stadt Zürich 
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Quelle: Eigene Darstellung, Geodaten: ARV / AfS 

 
Interessant ist, dass beispielsweise der nordöstliche Bereich von Schwamendingen, an der 
Grenze zu Wallisellen, ebenfalls als potenzielles Hochhausgebiet bezeichnet ist (vgl. hierzu 
Kapitel 6.2). 

4.3.6 Aufzonung, Arealbauweise 
Kombiniert man die thematischen Ebenen des Kapitels „Ersatzneubau von Einzelbauten“ mit 
den Bauzonen, in welchen Arealüberbauungen gemäss Art. 8 BZO zulässig sind und in diesen 
die Areale mit einer Mindestfläche von 6'000 m² ausgeschieden werden, erhält man mögliche 
Potenziale für Arealbauweise. 
 

Abbildung 25 Arealüberbauungen zulässig 
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Quelle: Eigene Darstellung, Geodaten: ARV / AfS 

 
Hier bestehen theoretisch unendliche Reserven, da die BZO, falls die rechtskräftigen 
Dichtevorgaben ausgeschöpft sind, im Hinblick auf weitere Verdichtungsmöglichkeiten 
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grundsätzlich angepasst werden könnte. Es zeigt sich, dass beispielsweise das Quartier 
Schwamendingen, ungeachtet seiner städtebaulichen Geschichte, entsprechendes 
Verdichtungspotenzial enthält. 

4.3.7 Andere Massnahmen 
Im Folgenden seien im Sinne einer Auswahl noch die Möglichkeiten zur 
Nutzungskonzentration, wie sie im Rahmen des Masterplans zum Entwicklungsgebiet 
„Hochschulgebiet“ vorgesehen sind, sowie die Möglichkeit zur Auslagerung von bestimmten 
Nutzungen aus der Stadt illustriert. 
 

Abbildung 26 Nutzungskonzentration: Beispiel Hochschulgebiet 
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Entwicklungsgebiete

Wohngebaeude

Nebengebaeude
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Quelle: Eigene Darstellung, Geodaten: ARV / AfS 

 
Geht man davon aus, dass die in der Karte hellblau gefärbten und mit der Nutzung 
„Verwaltung“ bezeichneten Gebäude mehrheitlich Nutzungen im Zusammenhang mit den 
Zürcher Hochschulen enthalten, ergäbe sich durch deren Freigabe, in Analogie zu den 
Baulücken, ein zwar geringes, aber immerhin vorhandenes Entwicklungspotenzial für 
Wohnzwecke. 
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Abbildung 27 Auslagerung bestimmter Nutzungen aus der Stadt 
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Quelle: Eigene Darstellung, Geodaten: ARV / AfS 

 
Hier zeigt sich, dass beispielsweise im Zentrum von Oerlikon vereinzelte Gebäude 
Verkehrsnutzungen enthalten. Diese Nutzungen könnten in die Agglomeration „ausgelagert“ 
und für Wohn- Einkaufs- oder Dienstleistungsnutzungen zur Verfügung gestellt werden. 
Dasselbe geschieht ja auch im Entwicklungsgebiet Europaallee, allerdings dürften die dort 
aktivierten Potenziale beträchtlich höher sein als in Oerlikon. 

4.3.8 Fazit 
Das grösste Potenzial liegt erwartungsgemäss in der Innenentwicklung bzw. der baulichen 
Verdichtung. Mit der Umsetzung der Entwicklungsgebiete ist der Bedarf zur Unterbringung 
zusätzlicher Wohn- und Arbeitsnutzungen für die nächsten Jahre gedeckt. Für die Zeit danach 
bestehen innerhalb der vorhandenen Strukturen weitere Ausbau- und Umnutzungspotenziale. 
Ob diese allerdings in solchem Umfange verfügbar sind, dass sie die in Kapitel 4.2 modellhaft 
errechneten Einwohner- und Arbeitsplatzzahlen verkraften könnten, ist mehr als fraglich. 
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Es dürfte schwierig sein abzuschätzen, wann und in welcher Form das „Wachstum nach 
innen“ an seine Grenzen stösst. Im nächsten Kapitel folgen ein paar Überlegungen hierzu. 
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5 Wachstum und seine Grenzen innerhalb der Stadt 
Wie im vorherigen Kapitel aufgezeigt wurde, verfügt die Stadt Zürich über einiges an 
Reserven. Während die noch verfügbaren Aussenreserven sowie die vorhandenen Potenziale 
zur Umnutzung und Umstrukturierung in absehbarer Zeit aufgebraucht sein werden, liegt der 
hauptsächliche Handlungsspielraum in den verschiedenen Entwicklungsmöglichkeiten zur 
Innenentwicklung. Im Folgenden sollen ein paar Überlegungen bezüglich der möglichen 
Grenzen bzw. limitierenden Faktoren des Wachstums nach innen angestellt werden. 

5.1 Mögliche Konsequenzen bei anhaltender baulicher 
Verdichtung 

5.1.1 Gesellschaft und Lebensqualität 
Zu Beginn dieses Kapitels wird ganz kurz eine Thematik gestreift, die in der vorliegenden 
Arbeit kaum zur Sprache kommt, nämlich die sozialen Aspekte der Innenentwicklung und der 
baulichen Verdichtung. Welche Dichten, Verkehrsströme oder andere aus einer zunehmend 
konzentrierten Raumentwicklung resultierende Faktoren die ortsansässige Bevölkerung 
toleriert bzw. damit klarkommt, ist schwer „messbar“. Dies wäre ein Forschungsfeld der 
Soziologie, welche die Strukturen sozialen Handelns von sozialen Gebilden und ihres 
Wandels untersucht. Genauer gesagt handelt es sich um Sozialökologie bzw. um 
Stadtforschung. Das Empfinden von Dichte oder – bei negativer Auslegung des Begriffs – das 
Empfinden von Enge, ist stark von subjektiven und individuellen Faktoren abhängig. 
Entsprechend unterschiedlich sind die individuellen Vorstellungen und Wahrnehmungen, wie 
auch die Toleranzgrenzen gegenüber baulicher Dichte. Auch wenn in der modernen 
Raumplanung die Qualität der Innenentwicklung über die Quantität gestellt wird und sowohl 
bei Neubauten wie bei Transformationsprozessen auf attraktive Mischnutzungen, genügend 
Freiräume und eine gezielte Belebung des öffentlichen Raums geachtet wird, bedeutet 
Entwicklung nach innen in der Regel eine mehr oder weniger starke Zunahme der baulichen 
Dichte, welche sich in einer ebensolchen Zunahme an Einwohnern, Arbeitsplätzen sowie des 
Verkehrsaufkommens niederschlägt. Was für die Einen Belebung, Abwechslung und damit 
persönliche Bereicherung ist, kann für die Anderen Stress, Reizüberflutung oder gar 
Aggressionen bedeuten bzw. bewirken. Auch sind – beispielsweise im Falle der 
Entwicklungsgebiete – die Folgen der Verdichtung nicht sofort ablesbar, sondern werden erst 
in einigen Jahren offenbar, wenn die geschaffenen Kapazitäten voll genutzt werden. 
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Es stellt sich in diesem Kontext ferner die Frage, welches die sozialen Einflussgrössen sein 
könnten, die in unmittelbarer Relation zu einem Siedlungswachstum nach innen stehen und 
wie diese zu messen wären. Zwar könnte beispielsweise eine signifikante Zunahme von 
Gewalttaten pro Flächen- und Zeiteinheit innerhalb der Stadt als Indikator für die sozialen 
Folgen der baulichen Verdichtung interpretiert werden. Dieses Phänomen könnte seine 
Ursache jedoch genauso gut in der aktuellen Wirtschaftslage haben oder eine Folge 
allgemeiner gesellschaftlicher Veränderungen sein. 
Eine mögliche „Messgrösse“ könnte allenfalls die Beobachtung der Wahl des Wohnstandortes 
verschiedener sozialer Schichten sein. Wie das ARE im Raumentwicklungsbericht 2005 
festhält (und wie es ja im Alltag beobachtbar ist), lassen sich beispielsweise junge Familien 
mit mittleren bis hohen Einkommen vorzugsweise in den Gemeinden am Rande der 
Agglomeration nieder. „Die Gründe dafür sind vielfältig. Diese Randgemeinden bieten 
preisgünstigere Wohnungen, eine höhere Umweltqualität und mehr Grünflächen. Dank guter 
Verkehrsanbindung muss dennoch nicht auf das Kultur- und Freizeitangebot der Kernstadt 
verzichtet werden“ (ARE: 2005,17). 
Die Fachstelle für Stadtentwicklung Zürich führt seit 1999 im Zweijahresrhythmus 
Bevölkerungsbefragungen durch. Dabei können sich die Zürcherinnen und Zürcher unter 
anderem über ihre Zufriedenheit mit ihrer Stadt als Wohn- und Lebensort äussern 
(www.stadt-zuerich.ch). Im Rahmen solcher Befragungen können durchaus Erkenntnisse im 
Hinblick auf die Einstellung gegenüber baulichen Veränderungen und das Empfinden von 
baulicher Dichte und Nutzungsintensivierung gewonnen werden. Insofern kann der Erfolg der 
Raumentwicklung zumindest teilweise daran gemessen werden, wie die ortsansässige 
Bevölkerung ihr Wohn- und Arbeitsumfeld punkto Lebensqualität einstuft. 

5.1.2 Siedlungsqualität 
Laut ARE bedingen sich Lebensqualität und Siedlungsqualität gegenseitig. Danach kann das 
Kriterium Siedlungsqualität anhand folgender Faktoren „gemessen“ werden: Grad der 
sozialen und funktionalen Durchmischung der Quartiere, Grün- und Naturräume in 
Siedlungsgebieten, Qualität der öffentlichen Räume, Zahl der erhaltenen schützenswerten 
Bauten (ARE: 2005, 64). 
Fehlen diese Komponenten der Siedlungsstruktur oder werden sie hinsichtlich räumlicher 
Ausdehnung und Anzahl zu stark reduziert, sucht sich die Bevölkerung dieses Angebot 
ausserhalb der Stadt, was wiederum Konsequenzen auf den Freizeitverkehr hat, welcher schon 
seit einiger Zeit einen bedeutenden Anteil am Gesamtverkehr ausmacht und tendenziell weiter 
zunimmt. 
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5.1.3 Verfügbarkeit von Frei- und Grünräumen 
Die Stadt Zürich hat sich zum Ziel gesetzt, ihrer Wohnbevölkerung sowie den in der Stadt 
Beschäftigten ein angemessenes, quartierbezogenes und gut zu Fuss erreichbares 
Freiraumangebot zur Verfügung zu stellen, das der alltäglichen Erholung im Quartier dient. 
Als Planungsrichtwerte wurden 8 m² pro Einwohnerin und Einwohner sowie 5 m² pro 
beschäftigte Person festgelegt, welche in Form von öffentlich zugänglichem und 
multifunktionalem Freiraum vorhanden sein sollten (GSZ: 2007, 4). Als allgemein 
zugängliche öffentliche Freiräume werden sechs Kategorien unterschieden (übergeordneter 
Freiraum, quartierbezogener Freiraum, zweckgebundener Freiraum, linearer Freiraum, offene 
Landschaft, Waldsaum). Entsprechend gehören zum öffentlich zugänglichen Freiraum 
Parkanlagen, Plätze, Schulanlagen, Friedhöfe, Freiraumachsen wie Flussufer oder Grünzüge, 
die auch dem Langsamverkehr zugute kommen, Wiesen und Felder mit einem für 
Spaziergänger geeigneten Wegnetz sowie ein 200 m breiter Streifen des Waldes ab Waldrand 
(Waldsaum) (GSZ: 2007, 6). 
Bei einer Zunahme der Wohnbevölkerung um 31'500 Einwohner und einem Zuwachs um 
46'500 Arbeitsplätze müssten demnach innert 15 Jahren 48.5 ha auf Stadtboden in Form von 
öffentlich zugänglichem multifunktionalem Freiraum ausgewiesen sein. Dies entspräche 
immerhin einem halben Prozent der gesamten Fläche der Stadt Zürich. 

5.1.4 Umwelt und Stadtklima 
Städtische Dichte wird nicht zuletzt durch die Umweltschutzgesetzgebung determiniert, 
indem beispielsweise Grenzwerte und Bestimmungen zur Luftreinhaltung oder zum 
Lärmschutz lediglich einen gewissen Grad an baulicher Verdichtung zulassen. Des Weiteren 
können Grundstücke mit sanierungspflichtigen Altlasten im Boden zu einer Verzögerung 
verschiedener Bauprojekte führen. Schliesslich liegt das Stadtgebiet Zürichs im Bereich 
grosser und wichtiger Grundwasservorkommen, welche bereits mehrfach durch bauliche 
Grossprojekte tangiert werden mussten. Es dürfte kaum von Vorteil sein, wenn diese 
wertvollen Grundwasserspeicher immer wieder grossräumigen künstlichen Eingriffen 
ausgesetzt werden. 
Daneben hat städtische Dichte auch ihr Gutes: Im Hinblick auf die Realisierung einer 2'000-
Watt-Gesellschaft trägt die von Bauten und Anlagen ausgehende nutzbare Abwärme sowie 
eine ständig zunehmende Anzahl neuer und damit besser isolierter Gebäude zur Möglichkeit 
der Energiereduktion bei. Vor diesem Hintergrund kann städtische Dichte auch ein erklärtes 
Ziel sein. 
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5.1.5 Grundbesitzverhältnisse 
Bei grossmassstäblichen Sanierungs- oder Umnutzungsprojekten können leicht auch die 
Grundbesitzverhältnisse zum limitierenden Faktor des Wachstums werden, vor allem bei 
kleinräumigen Parzellenstrukturen, bei denen eine Vielzahl an Grundeigentümern im 
Planungsprozess involviert ist. Fehlt nur einem kleinen Teil von ihnen der nötige 
Kooperations- und Mitgestaltungswille, könnten Grossprojekte, wenn nicht zum Erliegen, so 
doch zur Verlangsamung kommen. 

5.1.6 Bestehende Bauten und Anlagen 
Ferner kann der bestehende Gebäudepark einen Einfluss auf die räumliche Entwicklung 
haben. Bei stark unterschiedlichen Gebäudealtern bzw. Gebäudelebenszyklen ergeben 
Gebiets- oder Quartiererneuerungen, in deren Rahmen ganze Strassenzüge abgebrochen und 
neu aufgebaut werden, nur bedingt Sinn, vor allem, wenn die etwas älteren Gebäude vor 
wenigen Jahren einer Sanierung unterzogen wurden. 
Bei geschützten oder inventarisierten Gebäuden sind diese Schwierigkeiten allenfalls noch 
grösser, da sich die Planungsakteure darüber im Klaren sein müssen, was sie Wertvolles zu 
vergeben haben und ob sie es sich wirklich leisten wollen, ebendieses Wertvolle aufs Spiel zu 
setzen. 

5.1.7 Kapazität der Verkehrsinfrastruktur 
Die in Kapitel 4 dargelegten Bevölkerungs- und Arbeitsplatzprognosen sind nicht bloss im 
Hinblick auf den zu erwartenden Verbrauch an BGF oder Landfläche bedeutsam, sondern 
beispielsweise auch zur Abschätzung der Verkehrsentwicklung und der damit verbundenen 
Konsequenzen für die Verkehrsinfrastruktur, sowohl im ÖV als auch im MIV. 

5.1.8 Folgen für den ÖV 
Zurzeit liegt der Modal Split bei rund 60 % ÖV-Anteil16. Unter der Annahme, dass jeder der 
bis zum Jahre 2025 neu hinzugekommenen 31'500 Einwohner und 46'500 Arbeitsplätze im 
schnitt 2.5 Fahrten pro Tag generiert17, wäre täglich mit rund 117’000 zusätzlichen Fahrten 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln auf Stadtgebiet zu rechnen. 

                                                 
16 Statistisches Jahrbuch der Stadt Zürich 2009 
17 Der Richtwert von 2.5 Fahrten pro Einwohner und Beschäftigter wurde dem städtischen „Leitfaden 

Fahrtenmodell“ entnommen. Dieser wird für die Berechnung von Fahrzeugabstellplatzzahlen verwendet. Die 
spezifischen Verkehrspotenziale von 2.5 Fahrten für Wohnen und Beschäftigte pro Tag wurden vom 
Verfasser auf das obige Beispiel übertragen. 
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Einzelne Abschnitte der Zürcher S-Bahn, wie zum Beispiel die Strecke Bahnhof Stettbach – 
Bahnhof Stadelhofen, stossen bereits heute während der Morgen- und Abendspitzenstunde an 
ihre Kapazitätsgrenzen. Bedenkt man, dass knapp die Hälfte der in Zürich Beschäftigten als 
Zupendler in die Stadt reisen, müsste das Netz der öffentlichen Verkehrsmittel bei 46'500 
zusätzlichen Arbeitsplätzen, einem ÖV-Anteil am Modal Split von 60 %, einem Zupendler-
Anteil von 49 % und durchschnittlich 2 Fahrten pro Arbeitsplatz täglich mehr als 27'000 ÖV-
Fahrten zusätzlich gegenüber heute verkraften können. 
 
Der Binnenpendleranteil in der Stadt Zürich liegt bei rund 40 %. Gemäss den vorgängigen 
Überlegungen wäre demnach mit mehr als 22'300 Binnenpendlerfahrten per ÖV zu rechnen. 
Wie der nachfolgenden Karte entnommen werden kann, liegen vor allem in den Quartieren 
Leimbach, Wollishofen, Schwamendingen und Affoltern umfangreiche Reserven innerhalb 
des Gebäudebestandes. Es stellt sich indessen die Frage, ob mit den bestehenden Tram- und 
Buslinien in diesen Quartieren die zusätzliche Nachfrage nach ÖV-Fahrleistungen noch 
abgedeckt werden kann. 

5.1.9 Folgen für den MIV 
Auch die Zunahme beim MIV könnte das bestehende Strassennetz streckenweise vor 
beträchtliche Probleme stellen, wie im nächsten Kapitel anhand eines Beispiels dargelegt 
wird. 
Rein bezogen auf die Infrastruktur könnte es bei einer höheren baulichen Dichte sogar so weit 
kommen, dass der für Strassen beanspruchte Raum reduziert werden muss, was die 
Kapazitäten des Strassennetzes weiter schmälern würde. 

5.2 Beispiel Zollfreilager-Areal 
Wie in Kapitel 3 bereits dargelegt wurde, ist das Zollfreilager-Areal Teil des 
Entwicklungsgebietes Letzi im Westen Zürichs. Nebst anderen Nutzungen sind unter anderem 
1'000 neue Wohnungen geplant. Bei einer durchschnittlichen Wohnungsbelegungsdichte von 
zwei Personen, von welcher heutzutage auszugehen ist, käme dies 2'000 neuen Einwohnern 
gleich. 
Bezüglich des zu erwartenden Verkehrsverhaltens dieser 2'000 Personen werden folgende 
Annahmen getroffen: 
 
ÖV 
Es wird davon ausgegangen, dass die öffentlichen Verkehrsmittel von allen Altersklassen 
genutzt werden und entsprechend keine Abzüge gemacht. Bei einem Modal Split – Anteil von 
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gut 60 % würden in diesem Gebiet also 1'200 Personen zusätzlich den öffentlichen Verkehr 
benutzen. Gemäss Verordnung über das Angebot im öffentlichen Personenverkehr 
(Angebotsverordnung; AV, LS 740.3) gelten Siedlungsgebiete als durch den öffentlichen 
Verkehr erschlossen, wenn die Luftlinienentfernung zu einer Haltestelle, unter Vorbehalt 
topographischer Verhältnisse, folgende Werte nicht übersteigen: 

a) 400 m im Einzugsbereich der Haltestellen von Linien, die der Feinerschliessung dienen 
(Bus und Tram, Anm. des Verfassers), 

b) 750 m im Einzugsbereich der Haltestellen von Linien, die der Groberschliessung dienen. 
(§ 4 Abs. 3 AV) 
Innerhalb des 400 m-Einzugsbereiches verkehren die Buslinien 67, 78, 80, 89 und 95 sowie 
die Tramlinie 3. Der Bahnhof Altstetten liegt knapp ausserhalb des 750 m-Einzugsbereiches 
des Zollfreilager-Areals, diese ist aber dank der vorhandenen Feinverteiler indirekt 
angebunden. Das Gebiet kann somit als durch den ÖV genügend erschlossen angesehen 
werden. Die fünf Buslinien und die Tramlinie sollten die 1'200 zusätzlichen Fahrgäste 
verkraften können.  
 

Abbildung 28 Zollfreilager-Areal 

 

Legende
Stadtgrenze Zürich

Zollfreilager_Buffer750

Zollfreilager_Buffer_400

Wald

Freihalte- und Erholungszonen

Quelle: Eigene Darstellung, Geodaten: ARV / AfS 
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MIV 
Bei der Berechnung des zusätzlichen MIV-Aufkommens wird die städtische Verordnung über 
Fahrzeugabstellplätze (Parkplatzverordnung; PPV, 741.55) sowie den Leitfaden 
Fahrtenmodell der Stadt Zürich vom Januar 2007 abgestützt. 
Gemäss Art. 4 PPV für Wohnnutzung pro 100 m² Geschossflächen ein Fahrzeugabstellplatz 
erforderlich. Geht man davon aus, dass die 2'000 Personen, die neu im Zollfreilager-Areal 
wohnen werden, im Durchschnitt 50 m2 BGF pro Kopf belegen, ist mit 100'000 m2 BGF und 
entsprechend mit 1'000 neuen Fahrzeugabstellplätzen zu rechnen. Diese 1'000 Parkplätze 
entsprächen dem Normalbedarf. Das Zollfreilager-Areal liegt indes im Reduktionsgebiet D 
nach Art. 5 PPV, in welchem ein Minimalanteil von 60 % sowie ein Maximalanteil von 
105 % gegenüber dem Normalbedarf auszuweisen ist. Demnach würden mindestens 600 oder 
höchstens 1'050 neue Parkplätze erstellt. Das spezifische Verkehrspotenzial für Wohnen 
beträgt – wie schon früher erwähnt – durchschnittlich 2.5 Fahrten pro Person. Entsprechend 
wäre im Gebiet des Zollfreilager-Areals mit 1'500 bis 2'600 zusätzlichen Fahrten zu rechnen. 
Dabei wurden diejenigen Fahrten, welche durch die übrigen Nutzungen innerhalb des 
Zollfreilager-Areals generiert werden, noch gar nicht mit einberechnet. Es ist davon 
auszugehen, dass seitens der Stadtbehörden flankierende Massnahmen bei der Umsetzung 
ergriffen werden, welche im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht mehr recherchiert werden 
konnten. Dennoch ist im Hinblick auf den nachstehenden Belastungsplot, der die für 2025 
prognostizierten potenziellen Staustrecken ausweist, das Thema des zusätzlichen MIV-
Aufkommens von einiger Brisanz. 
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Abbildung 29 Staustrecken Prognose 2025 

Quelle: TAZ 

 
Gestützt auf die rechtskräftige BZO könnten durchaus noch mehr Wohnungen erstellt werden. 
Zudem kommen noch – wie schon angesprochen – die durch Freizeit- und andere Nutzungen 
generierten Fahrten hinzu. 
 
Freiraum 
Ein nebst der ÖV-Anbindung weiterer positiver Aspekt dürfte die Erreichbarkeit öffentlich 
zugänglicher multifunktionaler Freiräume im Sinne von Grün Stadt Zürich sein. Wie dem in 
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diesem Kapitel aufgeführten GIS-Auszug entnommen werden kann, liegt im 400 m-
Einzugsbereich des Zollfreilager-Areals eine grössere Fläche Freihaltezone. 
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6 Wie weiter? – Analyse ausgewählter Testgebiete 
Im Folgenden werden, drei als „Testgebiete“ bezeichnete Teilräume, welche die Stadt Zürich 
selbst zurzeit nicht mit erster Priorität beplant, einer persönlichen groben Standortbeurteilung 
unterzogen. 
Diese drei Testgebiete repräsentieren von ihrer Raumstruktur her gesehen in einem gewissen 
Sinne auch drei der hauptsächlichen räumlichen Entwicklungspotenziale, respektive drei der 
herkömmlichsten Entwicklungsstrategien: 
• Der Raum um den Bahnhof Stettbach herum soll auf die Möglichkeiten zur Umnutzung 

und Umstrukturierung untersucht werden, in diesem Falle einmal etwas unkonventionell: 
Es soll die Frage aufgeworfen werden, ob ein Teil des traditionellen Wohnquartiers 
Schwamendingen zu einem gemischt genutzten Gebiet mit Arbeitsplatzschwerpunkt 
transformiert werden soll, ähnlich wie beim Bahnhof Oerlikon, allerdings in geringerem 
Format. 

• Der Ausbau der dritten Etappe der Glatttalbahn eröffnet neue Möglichkeiten für das 
ganze Gebiet. Nicht nur auf Walliseller und Dübendorfer Seite, wo die dritte Etappe 
durchführt, soll weiter entwickelt werden, sondern auch Bereiche auf Stadtzürcher Seite. 
Betrachtet wird der Einzugsbereich bis maximal 400 m vom Schienentrassee entfernt. 
Dieser „Korridor“ entspricht dem Kriterium „feinerschlossen“ gemäss AV. 

• Das Gebiet Tobelhof schlussendlich soll als Beispiel einer möglichen Aussenreserve 
betrachtet werden, obschon es sich lediglich um eine Reservezone im 
Bauentwicklungsgebiet handelt. Die Stadt Zürich sucht Argumente, welche für oder 
gegen eine Festlegung als Siedlungsgebiet oder gar Einzonung sprechen. 

 
Für alle drei Testgebiete wird eine grobe Lagebeurteilung vorgenommen, ein paar eigene 
Überlegungen zum Gebiet angestellt und abschliessend mittels einer SWOT-Analyse 
mögliche Stärken, Schwächen, Chancen und Gefahren aufgelistet. 

6.1 Der Raum Bahnhof Stettbach 

6.1.1 Ausgangslage 
Raumplanung 
Das Gebiet um den Bahnhof Stettbach ist zusammen mit Dübendorf (Gebiet Hochbord) und 
Wallisellen (Bahnhof-Glattzentrum) im kantonalen Richtplan als Zentrumsgebiet von 
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kantonaler Bedeutung festgelegt. Danach sind für die Zentrumsgebiete bei künftigen 
Planungen folgende Grundsätze wegleitend: 

• Dichte Siedlungsteile mit hoher Siedlungsqualität sollen erhalten bleiben bzw. neu 
geschaffen werden können. Zu diesem Zwecke sind in der Regel Mischnutzungen 
anzustreben; insbesondere soll auch Wohnraum erhalten bzw. neu geschaffen werden. 

• Die baulichen Dichten sind, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten, für die einzelnen 
Zentrumsgebiete insgesamt deutlich über den in § 49a PBG vorgesehenen Ausnützungen 
festzulegen. Mit gezielten Nutzungs- und Dichtevorgaben in der regionalen Richtplanung 
sind die Zentrumsgebiete, auch zur Sicherung genügender Erholungsbereiche, 
bedarfsgerecht zu strukturieren. 

• Der Wirtschaft sind optimale Standorte zur Verfügung zu stellen, insbesondere solche mit 
hoher Erschliessungsqualität mit dem öffentlichen Verkehr. Die bereits vorhandenen 
infrastrukturellen Vorleistungen der öffentlichen Hand sind auszuschöpfen. 

• Die Verkehrs- und die übrige Infrastruktur ist so zu planen und zu projektieren, dass eine 
sinnvolle Etappierung der Nutzung der einzelnen Gebiete erreicht wird. 

• Als Entwicklungsimpulse oder zur funktionalen Optimierung sind öffentliche 
Einrichtungen zielgerichtet auszubauen bzw. anzusiedeln. (Kantonaler Richtplan: 
1995;28) 

 
Zentrumsgebiete von kantonaler Bedeutung sind demnach auf eine hohe Siedlungsqualität mit 
Mischnutzungen, Wohnraum und Arbeitsplätzen, hohe bauliche Dichten mit hoher 
Ausnützung und optimale Erschliessungsqualität hinsichtlich ÖV auszurichten. 
 
Siedlung 
Der Bahnhof Stettbach liegt am nordöstlichen Rand von Zürich, unmittelbar an der Grenze zu 
Dübendorf. Auf Dübendorfer Seite im Osten und auf Walliseller Seite im Norden dominieren 
Misch- und Arbeitszonen das Gebiet im Raum Stettbach. Das Quartier Schwamendingen auf 
Zürcher Seite besteht demgegenüber praktisch ausnahmslos aus Wohnzonen. Wie bereits in 
Kapitel 3.1.5 dargelegt, soll das Wohnquartier Schwamendingen auch in Zukunft als solches 
erhalten bleiben, insbesondere sein Charakter als "Gartenstadt". Die Wohnsiedlungen aus den 
fünfziger Jahren sind als wertvoll eingestuft. Der Anteil an geschützten oder inventarisierten 
Bauten konzentriert sich um den alten Kern des ehemaligen Dorfes Schwamendingen, 
welcher auch der Kernzone zugewiesen ist. Im Raum Bahnhof Stettbach ist nur eine 
Wohnsiedlung nordöstlich der Probstei im Denkmalpflegeinventar. Demgegenüber ist der 
Anteil an genossenschaftlichen Wohnsiedlungen relativ hoch, wodurch Schwamendingen 
attraktiven Wohnraum für Familien bietet. Einige Grundstücke sind auch im Besitze der Stadt 
Zürich selbst. 

67 



Die Grenzen des Wachstums innerhalb der städtischen Grenzen__________________________________08.08.2009 

 

Abbildung 30 Grundeigentumsverhältnisse in Schwamendingen-Stettbach 
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Quelle: Eigene Darstellung, Geodaten: ARV / AfS 

 
Die relativ hohe Dichte an sozialen Infrastrukturen wie Schulhäusern, Sport- und 
Grünanlagen sind ebenso wichtig für die Lebensqualität im Quartier. 
Im Zuge des Entwicklungsgebietes Nr. 5 Schwamendingen werden verschiedene 
Wohnbauten, Schul- und Sportanlagen, die mittlerweile in die Jahre gekommen sind, 
Sanierungen und Erweiterungen unterzogen. Auch Neubauten sind geplant. 
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Abbildung 31 Durchschnittliche Gebäudealter in Schwamendingen-Stettbach 
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Im Quartier Schwamendingen besteht ein hohes Nachverdichtungspotenzial innerhalb der 
vorhandenen Strukturen, beispielsweise durch die in den dort festgesetzten Wohnzonen 
vorhandene Möglichkeit zur Arealbauweise nach Art. 8 BZO. 
 
Verkehr 
Über den Bahnhof Stettbach verkehren mehrere wichtige und stark ausgelastete S-Bahn-
Linien des Zürcher Verkehrsverbundes (ZVV): Die S12 und S11 von Winterthur her, die S9 
von Uster-Dübendorf sowie die S3 von Päffikon-Effretikon. Daneben fahren die ebenfalls 
stark ausgelasteten Linien S5 und S15 von Uster her ohne Halt durch den Bahnhof Stettbach. 
Die Strecke Stettbach-Stadelhofen stösst gemäss Angaben seitens des ZVV bereits heute 
zeitweilig an ihre Kapazitätsgrenze und dürfte diese definitiv erreicht haben, sobald die S12 
und die S11 regelmässig im Viertelstundentakt geführt werden, wie dies geplant ist. 
Während der Morgenspitzenstunde (MSP) zwischen 7:00 Uhr und 8:00 Uhr steigen 
durchschnittlich 815 Personen in Fahrtrichtung Stadelhofen im Bahnhof Stettbach aus, in 
Gegenrichtung sind es etwas weniger, nämlich 746. Während des ganzen Tages steigen im 

69 



Die Grenzen des Wachstums innerhalb der städtischen Grenzen__________________________________08.08.2009 

Mittel rund 8'800 Personen im Bahnhof Stettbach aus (in beiden Richtungen) und rund 8'350 
ein. Demgegenüber steht die beträchtliche Menge von gegen 34'000 Fahrgäste, welche täglich 
auf der Strecke Stettbach-Stadelhofen per S-Bahn verkehrt (ca. 33'400 in Gegenrichtung). 
 

Abbildung 32 DWV 2008 Belastung ÖV 

Quelle: TAZ 

 
Mit dem Ausbau der dritten Etappe der Glattalbahn bis Ende 2010 (Tram Nr. 12) entstehen 
beachtliche Kapazitäten zur Beförderung der im Bahnhof Stettbach Aus- und Einsteigenden in 
die umliegenden Quartiere. 
Auch die Tramlinie Nr. 7 verfügt noch über einige Kapazitätsreserven: Heute steigen nur rund 
350 Personen während der MSP am Bahnhof Stettbach in den 7er ein. Dieser ist bis zum 
Milchbuck im Schnitt zu maximal 30 % ausgelastet. 
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Landschaft 
Südlich des Bahnhofs Stettbach liegen mehrheitlich landwirtschaftlich genutzte Flächen, der 
nächstgelegene Waldabschnitt befindet sich in rund 800 m Gehdistanz vom Bahnhof 
Stettbach, südwestlich des Dübendorfer Weilers Stettbach. 

6.1.2 Überlegungen 
Siedlung 
In der nachfolgenden Karte wurde ein rund 23.3 ha grosser Bereich westlich des Bahnhofes 
Stettbach auf Zürcher Seite selektiert. Würde in diesem Bereich eine Zentrumszone Z5 
ausgeschieden (analog zur Zentrumszone im Hochbord auf der Dübendorfer Seite), würde 
diese gemäss den in Kapitel 4 besprochenen Berechnungsparametern Platz für gegen 4'200 
Einwohner und 7'000 Beschäftigte bieten. Sämtliche Bewohner und Beschäftigten wären 
bestens an den ÖV angebunden (S-Bahn, Glatttalbahn, Tram Nrn. 7 und 9). Die sozialen 
Infrastrukturen, die während der Bauphase vorübergehend verlegt werden müssten 
(Krankenheim und Kinderkrippe Mattenhof, ev. Sportanlage Heerenschürli), könnten nachher 
ohne weiteres wieder dort untergebracht werden. 
 

Abbildung 33 ÖV-Einzugsbereiche gemäss AV am Bahnhof Stettbach 
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Quelle: Eigene Darstellung, Geodaten: ARV / AfS 

 
Es fragt sich, ob der östlichste Teil des Quartiers Schwamendingen bei derart guten 
Erschliessungsvoraussetzungen ein reines Wohnquartier bleiben soll oder ob nicht ein kleiner 
Teil der locker bebauten und inzwischen sanierungsbedürftigen Wohnsiedlung durch 
Mischnutzungen mit hoher baulicher Dichte ersetzt werden könnte, wie dies in anderen 
Entwicklungsgebieten vollzogen wird (vgl. Kapitel 3). 
 
Verkehr 
Wie bereits angesprochen, sind die beiden Tramlinien Nrn. 7 und 9 von Stettbach und 
Hirzenbach aus auf der Strecke bis zum Schwamendingerplatz bzw. Milchbuck nicht 
ausgelastet, auch während der MSP nicht. Laut Daten der Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) 
kann eine Doppeltraktion des Typs Tram 2000, wie sie auf den Linien Nrn. 7 und 9 
verkehren, rund 250 Personen pro Fahrt befördern. Bei einem 15min-Takt könnten demnach 
pro Stunde und Richtung 1’000 Personen befördert werden, bei einem 7.5min-Takt wären es 
bereits 2’000 Personen und bei einem 6min-Takt gar 2'500 Personen. 
Etliche der vorerwähnten potenziellen 4'200 Einwohnerinnen und Einwohner könnten 
demnach innert kürzester Zeit durch das Quartier befördert werden, zumal bei vorliegender 
Überlegung die durch die Glattalbahn entstehenden Kapazitäten noch gar nicht eingerechnet 
sind. Die meisten der angenommenen 7'000 Beschäftigten könnten ihren Arbeitsplatz bequem 
zu Fuss vom Bahnhof Stettbach her erreichen. Auch wenn nur die Hälfte von ihnen aus den 
Räumen Winterthur, Uster, Wetzikon und Pfäffikon zupendeln würden, wäre die Strecke 
Stettbach – Stadelhofen schon erheblich entlastet. 
 
Raumplanung 
Betrachtet man die anderen Entwicklungsgebiete der Stadt, liegen diese unmittelbar an oder 
zumindest nahe bei den wichtigsten Knoten des öffentlichen Verkehrs wie Hauptbahnhof, 
Bahnhof Oerlikon oder Bahnhof Altstetten. Entsprechend entstehen dort nebst anderen 
Nutzungen Arbeitsplätze im grossen Stil. Es fragt sich, ob ein ähnliches Szenario – wohl in 
etwas kleinerem Format – nicht auch für den Raum um den Bahnhof Stettbach herum denkbar 
wäre. In einem solchen Falle würde der herkömmliche Umnutzungsprozess, beispielsweise 
vom ehemaligen Industrieareal zum neuen Wohn-, Arbeits-, Einkaufs- und Freizeitquartier 
quasi umgedreht, indem eine ältere und mit niedriger Dichte bebaute Wohnsiedlung zu einem 
modernen Wohn- und Arbeitsplatzgebiet mit den entsprechenden Mischnutzungen 
transformiert würde. Diese Entwicklung ist ja im Grunde genommen bereits Tatsache, wie die 
Nutzungsstruktur auf Dübendorfer und Walliseller Seite zeigt. 
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Mit einer solchen – partiellen – Umnutzung würden auch die Vorgaben des kantonalen 
Richtplans ganzheitlicher umgesetzt, welcher für die Zentrumsgebiete von kantonaler 
Bedeutung ja eine hohe Siedlungsqualität mit Mischnutzungen, Wohnraum und 
Arbeitsplätzen, hohe bauliche Dichten mit hoher Ausnützung und optimale 
Erschliessungsqualität hinsichtlich ÖV fordert. 
Gleichwohl ginge der Charakter der Schwamendinger Gartenstadt mit ihren prägenden 
Wohnsiedlungen aus den fünfziger Jahren nicht verloren, da nur ein vergleichsweise geringer 
Anteil davon im obigen Sinne transformiert würde. Auch könnte von den neuen Wohnungen 
ein entsprechender Anteil wieder den Wohngenossenschaften zukommen. 
 
Landschaft 
Aufgrund der guten Erreichbarkeit von Wald und Freiflächen (Gehdistanz) im Süden des 
Raumes Stettbach könnte auch dem Freiraumkonzept von Grün Stadt Zürich, welches 8 m2 
allgemein zugänglichen multifunktionalen Freiraum pro Einwohner und 5 m2 pro 
Beschäftigten vorsieht, relativ gut nachgekommen werden. 
 
Kritik des Bundes am Tangentialverkehr 
Wie dem Raumentwicklungsbericht 2005 des ARE entnommen werden kann, stellt der 
Tangentialverkehr aus Sicht ARE ein Problem für den ÖV dar: „Die räumliche Verteilung der 
Arbeitsplätze wird zunehmend komplexer. … Die Verschiebung von Arbeitsplätzen von den 
Kernstädten in den ersten Agglomerationsgürtel führt jedoch zu tangentialen Pendlerströmen, 
welche die Ströme zwischen Kernstadt und Peripherie überlagern und die Erschliessung der 
Agglomerationen durch den öffentlichen Verkehr zusätzlich erschweren“ (ARE: 2005, 17). 
Es stellt sich die Frage, ob diese Aussage für die Stadt Zürich so stimmt bzw. übertragbar ist. 
Verschiedene Projekte sowohl im ÖV als auch im MIV haben gezeigt oder zielen darauf ab, 
die Kernstadt von den Pendlerströmen zu entlasten, weil die Infrastrukturen, welche diese 
Pendlerströme der Kernstadt zuführen, immer häufiger an ihre Kapazitätsgrenze stossen und 
damit letzten Endes auch die Kernstadt belasten. Entsprechend drängen sich im Falle Zürichs 
Tangentiallösungen geradezu auf bzw. sind schon seit einiger Zeit Tatsache (Westumfahrung 
Zürich mit Üetlibergtunnel, Glattalbahn, Limmattalbahn usw.). 
Zürich verfügt ohnehin nicht mehr über nur noch „das eine“ Zentrum, sondern mit Oerlikon, 
Altstetten und bis zu einem gewissen Grade auch Sihlcity haben sich bereits mehrere 
Nebenzentren innerhalb der Stadt gebildet, auch ohne dass bisher dem Tangentialverkehr 
bewusst Vorschub geleistet worden wäre. 
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6.1.3 SWOT-Analyse 
 

Stärken (S) Schwächen (W) 

• Der Raum um den Bahnhof Stettbach ist 
gemäss kantonalem Richtplan ein 
Zentrumsgebiet von kantonaler 
Bedeutung. 

• Das Gebiet ist bestens mittels ÖV (S-
Bahn, Glattalbahn, Tram) und MIV 
(Autobahn) erschlossen. 

• Südlich des Bahnhofs Stettbach sind in 
Gehdistanz Freiflächen und Wald gut 
erreichbar. 

 

• Das Wohnquartier mit tiefer baulicher 
Dichte benötigt das vorhandene ÖV-
Angebot im Prinzip gar nicht. 

• Ein Teil der Gebäude für soziale 
Infrastrukturen (Krankenheim, 
Kinderkrippe) ist jünger als 35 Jahre. Ein 
Abbruch oder eine Versetzung lohnt sich 
nicht. 

 

Chancen (O) Gefahren (T) 

• In Dübendorf und Wallisellen existieren 
bereits grossflächige Arbeits- und 
Mischzonen. Der Ansatz für einen 
gemeindegrenzübergreifenden 
Entwicklungsschwerpunkt wäre 
gegeben. 

• Viele Parzellen sind im Besitz der Stadt 
und von Baugenossenschaften. Somit 
allenfalls schnellere Konsensfindung bei 
involvierten Grundeigentümern. 

• Ein hoher Anteil an alten Gebäuden 
erlaubt Transformation und Erneuerung 
des Gebietes. 

• Der Anteil an geschützten oder 
inventarisierten Gebäuden ist relativ 
klein, ebenso derjenige an Kernzonen, so 
dass nicht zu viel wertvolle Bausubstanz 
verloren ginge. 

• Es hat in Schwamendingen keine 
Quartiererhaltungszonen. 

 

• Schwamendingen wird als 
Entwicklungsgebiet bereits anderweitig 
planerisch ausgerichtet. 

• Die Genossenschaften könnten sich 
gegen eine Transformation im Raum 
Mattenhof wehren. 
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6.2 Der Einzugsbereich der Glatttalbahn 

6.2.1 Ausgangslage 
Raumplanung 
Die dritte Ausbauetappe der Glattalbahn (Tram Nr. 12), welche bis Ende 2010 fertig gestellt 
sein soll, führt von der Auzelg über den Bahnhof Wallisellen, das Walliseller Richti-Areal 
und Dübendorf-Hochbord bis zum Bahnhof Stettbach. Damit wird eine durchgehende 
Verbindung zwischen den Bahnhöfen Stettbach und Oerlikon bestehen. Im Hinblick auf die 
gegenseitige Beeinflussung von Siedlung und Verkehr ergeben sich ganz neue Möglichkeiten. 
 
Siedlung 
Im nordöstlichen Teil von Schwamendingen ist ein Hochhausgebiet der Empfindlichkeits-
stufe III (sehr empfindlich) bezeichnet. In einem Gebiet der Empfindlichkeitsstufe III beträgt 
die zulässige Gesamthöhe 40 m. Das Gebiet umfasst eine Fläche von knapp 40 ha. 
 

Abbildung 34 400 m-Einzugsbereich der 3. Etappe der Glattalbahn gemäss AV 
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Verkehr 
Die Kapazitäten, welche mit der Glattalbahn geschaffen werden, sind beachtlich: Ein Tram 
des Typs Cobra, mit welchem die Verkehrsbetriebe Glattalbahn in der nächsten Zeit 
voraussichtlich fahren werden, kann, bei 4 Personen pro m2 auf Stehplätzen, rund 240 
Personen befördern18. Bei 15-Minuten-Takt könnten so 960 Personen pro Stunde und 
Richtung befördert werden, bei einer Verdoppelung des Taktes wären es bereits 1'920. Bei 6-
Minuten-Takt könnten rund 2'400 Personen pro Stunde und Richtung befördert werden. 
Zwischen dem Hochhausgebiet von Schwamendingen-Nord und dem 400 m-Einzugsbereich 
der Glattalbahn verläuft zudem die Autobahn A 1. 

6.2.2 Überlegungen 
Siedlung 
Würden im Hochhausgebiet von Schwamendingen-Nord Hochhäuser mit Büro- und 
Dienstleistungsnutzungen erstellt, ergäben sich auch dort beträchtliche Potenziale. Aufgrund 
der Tatsache, dass sich das Gebiet nördlich der Gebäude in der Wohnzone befindet, würden 
diese, im Falle einer verdichteter Bauweise der Hochhäuser, nicht durch Schattenwurf oder 
anderweitig wesentlich beeinträchtigt im Sinne von § 284 Abs. 4 PBG. Entsprechend könnte 
mittels Sondernutzungsplanung eine gegenüber der Regelbauweise höhere Ausnützung 
realisiert werden. 
Wie in Kapitel 2.2.5 ausgeführt, verfügt der Sunrise-Tower im Entwicklungsgebiet 
Leutschenbach über eine AZ von schätzungsweise 500 %, seine Gesamthöhe beträgt 90 m. 
Würde nun im Hochhausgebiet von Schwamendingen genauso dicht gebaut, ergäbe sich, da 
die zulässige Gesamthöhe bei Empfindlichkeitsstufe III nicht mehr als 40 m betragen darf, 
eine rund halb so hohe Ausnützung und damit eine geschätzte AZ von 250 %. Die Fläche des 
Hochhausgebietes bemisst sich auf knapp 40 ha. Entsprechend ergäbe sich nach den üblichen 
Berechnungen bei einer mit dem Sunrise-Tower vergleichbar dichten Bauweise ein Potenzial 
von bis zu 24'000 Arbeitsplätzen. Die in diesem Gebiet Beschäftigten wären im 
Einzugsbereich der Glattalbahn sowie der Autobahn A 1 bestens erschlossen und schnell bei 
den Bahnhöfen Stettbach, Wallisellen oder Oerlikon. 
 
Verkehr 
Die durch den Ausbau der dritten Etappe der Glattalbahn freiwerdenden Kapazitäten sind 
enorm, wie bereits vorgängig dargelegt. Sie sollten auch entsprechend genutzt werden. 

                                                 
18 Daten: VBG 
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6.2.3 SWOT-Analyse 
 

Stärken (S) Schwächen (W) 

• Die dritte Ausbauetappe der Glattalbahn 
eröffnet aufgrund der freiwerdenden 
Kapazitäten auch Potenziale für eine 
verdichtete Raumentwicklung 

• Das Gebiet auf der gegen Zürich ausge-
richteten Seite des Glattalbahntrassees ist 
durch die Autobahn A 1 auch gut für den 
MIV erschlossen 

 

• Das Vorhandensein der Autobahn kann 
bei grosser Entwicklungsdynamik auch 
zum Nachteil werden (vgl. Schwächen). 

Chancen (O) Gefahren (T) 

• Das im Norden von Schwamendingen 
bezeichnete Hochhausgebiet III könnte 
gut als potenzielles Arbeitsgebiet genutzt 
werden. 

• Wie beim Bahnhof Stettbach ergäben 
sich Synergieeffekte für ein Arbeitsplatz-
gebiet zusammen mit Wallisellen. 

 

• Die in jenem Gebiet Beschäftigten 
könnten aufgrund der Lage unmittelbar 
neben der Autobahn A 1 den MIV 
gegenüber dem ÖV bevorzugen. 

• Durch das vorhandene Arbeitsplatz-
potenzial könnte ein höheres MIV-
Aufkommen zu einer ähnlichen Situation 
der Gesamtbelastung führen, wie im 
Gebiet Leutschenbach (vgl. nachstehen-
den Belastungsplot). 
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Abbildung 35 Strassennetzbelastung: Vergleich Stettbach – Leutschenbach 

Quelle: TAZ 

 

6.3 Das Gebiet Tobelhof (Reservezone) 

6.3.1 Ausgangslage 
Raumplanung 
Der Weiler Tobelhof liegt an der Grenze zu Gockhausen, welches zur politischen Gemeinde 
Dübendorf gehört. Im Gebiet nördlich dieses Weilers sind rund 13 ha Landfläche einer 
Reservezone im Bauentwicklungsgebiet zugewiesen. Wie bereits an früherer Stelle in dieser 
Arbeit erwähnt, ist eine Reservezone eine als Fläche zu verstehen, welche allenfalls zu einem 
späteren Zeitpunkt eingezont und zur Überbauung zur Verfügung gestellt werden kann. Dazu 
müsste die fragliche Fläche jedoch im Rahmen der Richtplanung zuerst einmal vom 
Bauentwicklungsgebiet ins Siedlungsgebiet übertragen und danach im Rahmen der 

78 



Die Grenzen des Wachstums innerhalb der städtischen Grenzen__________________________________08.08.2009 

Nutzungsplanung einer Bauzone zugewiesen werden. Da das Bauentwicklungsgebiet in allen 
Zürcher Gemeinden stark reduziert worden ist, plant der Kanton Zürich, auch die 
Reservezone Tobelhof aufzuheben und die entsprechende Fläche wieder ganz dem 
Landwirtschaftsgebiet zuzuweisen. 
 
Siedlung 
Im Hinblick auf eine potenzielle Einzonung und Überbauung müssten zunächst die in der 
Nähe gelegenen Siedlungsstrukturen mit ihren baulichen Dichten und Gebäudehöhen 
betrachtet werden. Im Umkreis von ein bis eineinhalb Kilometern finden sich folgende 
Zonentypen: 
 
Weiler Tobelhof: W2 mit hoher baulicher Dichte 
Weiler Gockhausen: W2b und K2 
Weiler Stettbach: W2b und K2 
Schwamendingen, Teil Mattenhof: W4, hohe bauliche Dichte 
Dübendorf, Hochbord: IHD / Z5 => eher unwahrscheinlich für Tobelhof 
 
Dass in dieser Umgebung eine Zentrumszone Z5 entstehen wird, ist nach Meinung des 
Verfassers eher unwahrscheinlich, ebenso die Bildung eines eigentlichen Arbeitsplatzgebie-
tes. 
 
Verkehr 
Der Weiler Tobelhof wird durch die VBZ-Buslinie Nr. 751 erschlossen, welche von der 
Kirche Fluntern via Zoo zum Bahnhof Stettbach führt. 
Die S-Bahn-Linie Stettbach-Stadelhofen verläuft – unterirdisch – exakt durch das in der 
Reservezone liegende Gebiet. 
 
Landschaft 
Der Weiler Tobelhof liegt an landschaftlich reizvoller und ruhiger Lage, umgeben von 
Waldsäumen im Süden, Westen und Norden, quasi vor den Toren der Stadt Zürich. Das weit 
herum bekannte Restaurant „Chäsalp“ südlich von Tobelhof ist ein allseits beliebtes 
Ausflugsziel des Naherholungstourismus. 
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Abbildung 36 Das Gebiet Tobelhof 

 

Quelle: Google Earth (Download: 24.05.2009) 

 

80 



Die Grenzen des Wachstums innerhalb der städtischen Grenzen__________________________________08.08.2009 

Abbildung 37 Die Reservezone im Gebiet Tobelhof 
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Quelle: Eigene Darstellung, Geodaten: ARV / AfS 

 

6.3.2 Überlegungen 
Raumplanung 
Die Entwicklungsstrategien der Stadt Zürich zielen in Anbetracht der schwindenden 
Baulandreserven schwerpunktmässig ab auf qualitatives Wachstum nach innen sowie zurzeit 
noch auf die Umstrukturierung von Gebieten, welche hinsichtlich ihrer ursprünglichen 
Nutzung überholt sind. Ein weiteres Wachstum in die Fläche ergäbe nur dann einen Sinn, 
wenn die dadurch aktivierten Potenziale mindestens gleich gross wären wie bei den anderen 
Wachstumsstrategien. 
 
Siedlung 
Wenn davon ausgegangen werden kann, dass das Gebiet der Reservezone Tobelhof im Falle 
einer Einzonung einem der oben aufgelisteten und in der näheren Umgebung von Tobelhof 
liegenden Zonentyp zugewiesen wird, ergäben sich nach den in der vorliegenden Arbeit 
üblichen Berechnungsweise folgende Einwohner- bzw. Arbeitsplatzpotenziale: 
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W2: 1'100 Einwohner 
W2b: 700 Einwohner 
W4: 1'900 Einwohner 
Z5: 2'340 Einwohner und 3'900 Arbeitsplätze 
 
Es zeigt sich, dass aufgrund der zu erwartenden Zonenzuweisung mit einem Einwohner- bzw. 
Arbeitsplatzpotenzial gerechnet werden kann, welches grössenordnungsmässig einer einzigen 
durchschnittlichen jährlichen Zuwachsrate nach aktuellem Trend entspricht. Vor diesem 
Hintergrund ist fraglich, ob dafür eine weitere Landschaftskammer, die zudem als 
Naherholungsgebiet bekannt und von reizvoller Art ist, für eine Überbauung geopfert werden 
soll. 
 
Verkehr 
Unabhängig davon, wie realistisch ein solches Projekt wäre, erscheint es interessant, die 
Möglichkeit einer neuen S-Bahn-Station „Tobelhof“ zwischen den beiden Bahnhöfen 
Stettbach und Stadelhofen zu untersuchen, ähnlich wie beispielsweise die beiden neueren S-
Bahn-Haltestellen Glanzenberg zwischen Dietikon und Unterengstringen oder Balsberg bei 
Kloten. Dabei erscheinen aus Sicht des Verfassers folgende Aspekte als schwierig: 

• Die Baukosten eines solchen Projekts wären enorm und stünden wahrscheinlich kaum im 
Verhältnis zu dessen Nutzen 

• Betrachtet man auf der Karte die 750 m-Einzugsbereiche der beiden S-Bahnstationen 
Stettbach und „Tobelhof“, sieht man, dass sich diese überlagern. Es ist fraglich, ob eine 
Distanz von weniger als eineinhalb Kilometern zwischen zwei S-Bahn-Stationen 
betrieblich Sinn macht. 

• Die „schnellen“ S-Bahn-Linien 5 und 15, welche nicht in Stettbach anhalten, würden 
konsequenterweise auch nicht in Tobelhof anhalten, könnten aber im Gegenteil durch 
einen weiteren Halt von „langsamen“ Linien behindert werden, wodurch die 
Kapazitätsengpässe auf der Strecke Stettbach-Stadelhofen zusätzlich verschärft würden. 

• Bei einem zu erwartenden Einwohnerzuwachs von rund 2'000 Personen profitierten, 
zusammen mit einer vernachlässigbaren Anzahl Einwohnern in Tobelhof sowie rund 
1'800 Einwohnern in Gockhausen knapp 4'000 Einwohner vom neuen S-Bahnanschluss. 
Es ist fraglich, ob sich dies aus Rentabilitätsüberlegungen heraus lohnen würde. (Die 
Annahme, dass rund 4'000 neue Arbeitsplätze im Gebiet entstehen würden, erscheint eher 
unrealistisch). 

 
Eine andere Möglichkeit zur Erschliessung des Gebietes der heutigen Reservezone Tobelhof 
wäre die Option einer Verlängerung der Glattalbahn von Stettbach her. In einem solchen Falle 
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wäre indes mit beträchtlichen landschaftlichen Eingriffen zu rechnen. Auch müsste 
Waldgebiet tangiert werden. 
In Anbetracht der zu erwartenden Einwohnerzahl würde voraussichtlich eine Intensivierung 
des Busbetriebes seitens der VBZ ausreichen. 
 
Landschaft 
Im Falle einer Einzonung würde eine weitere wertvolle Landschaftskammer der Überbauung 
geopfert. Trotz der unmittelbaren Nachbarschaft zu den Weilern Tobelhof und Gockhausen 
würde das neu überbaute Gebiet durch das faktische Zusammenwachsen mit dem Gebiet Zoo-
Klösterli sowie den Weilern Tobelhof und Gockhausen visuell einen „Bandsiedlungseffekt“ 
und damit den Eindruck einer zersiedelten Landschaft vermitteln. 

6.3.3 SWOT-Analyse 
 

Stärken (S) Schwächen (W) 

• Das Gebiet umfasst eine Fläche von rund 
13 ha. 

• Die S-Bahn-Linie von Stettbach nach 
Stadelhofen führt exakt durch das Gebiet 
hindurch, ferner existiert eine 
Busverbindung nach Fluntern und 
Stettbach. 

• Das Gebiet liegt in landschaftlich 
reizvoller Lage. 

 

• In Anbetracht der zu erwartenden 
Zonierungsmöglichkeiten ist das 
Einwohner- und Arbeitsplatzpotenzial 
bescheiden, es wäre „ein Tropfen auf den 
heissen Stein.“ 

Chancen (O) Gefahren (T) 

• Die Stadt Zürich hätte im Falle einer 
Einzonung der Reservezone Tobelhof 
Reserven für ein Einwohnerpotenzial, 
wie es der heutigen durchschnittlichen 
Jahreszuwachsrate gemäss 10jährigem 
Trend entspricht. 

 

• Es würde wieder ein beträchtliches Stück 
Landwirtschaftsland für die Überbauung 
geopfert und damit zur fortschreitenden 
Zersiedelung der Landschaft beigetragen 

• Es ist fraglich, ob Gockhausen durch die 
Überbauung Tobelhof eine Aufwertung 
erfahren würde 
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7 Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen 
Je nach Trendfortschreibung der verschiedenen Prognosen könnte die Stadt Zürich in 
15 Jahren etwa 410'000 Einwohner zählen und in 25 Jahren rund 430'000 Einwohner. 
Die mit der Umsetzung der Entwicklungsgebiete freiwerdenden Kapazitäten hinsichtlich 
Einwohnern und Arbeitsplätzen decken bei gleich bleibendem Trend den Wohnraum- und 
Arbeitsplatzbedarf für die kommenden 15 Jahre (Planungshorizont Nutzungsplanung, 2025). 
In Bezug auf die Arbeitsplätze könnten die Reserven sogar den Bedarf gemäss 
Planungshorizont 2035 decken. 
Liessen sich die ermittelten theoretischen inneren Reserven vollständig ausnützen, könnte 
auch die Überschreitung der in den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts als die magische 
Grenze angesehene Zahl von einer halben Million Einwohnern zur Realität werden. 
Angesichts dieser Perspektiven relativiert sich vordergründig die Frage nach den Grenzen der 
Raumentwicklung in der Stadt Zürich. 
Die Entwicklungsgebiete entfalten indes vor allem dank der Möglichkeit zur Transformation 
grosser zusammenhängender Flächen eine derartige Dynamik. Neue Potenziale werden 
künftig nicht mehr in vergleichbaren Grössenordnungen aktivierbar sein; dies aus folgenden 
Gründen: 

• Ausserhalb der Entwicklungsgebiete gibt es kaum noch grössere zusammenhängende 
Bauzonenflächen, die einer vollständigen Umnutzung unterzogen werden könnten; 

• Die vorhandenen Reserven an unüberbauten Wohn- und Mischzonen reichen bei 
anhaltendem Trend nicht einmal mehr für den Planungshorizont 2025 aus; 

• andere für eine Überbauung grundsätzlich in Frage kommende unüberbaute Flächen, wie 
beispielsweise die Reservezonen, bieten vergleichsweise marginale Potenziale zur 
Aufnahme zusätzlicher Einwohner und Arbeitsplätze, wie das Beispiel der Reservezone 
Tobelhof zeigt; 

• Die Opferung von Freihalte- und Erholungszonen zugunsten zusätzlicher Bauzonen dürfte 
ebenfalls keine ernsthaft zu prüfende Option sein, da der Erhalt und die Förderung eines 
klar festgelegten Anteils an allgemein zugänglichem multifunktionalem Freiraum 
erklärtes Ziel der Stadtentwicklung ist; 

• Die Hochhausgebiete, welche zumindest im Hinblick auf Arbeitsnutzungen ein gewisses 
Verdichtungspotenzial bergen, decken sich flächig mehr oder weniger mit den laufenden 
Entwicklungsgebieten, mit Ausnahme eines Gebietes im Norden von Schwamendingen, 
in einem kleinen Teil von Wipkingen sowie in Richtung Enge. 
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Das grosse Innenentwicklungspotenzial verteilt sich vielmehr über die ganze Stadt. In den 
traditionellen Wohnquartieren wird dessen Verfügbarkeit unter anderem bestimmt durch das 
Alter und den Zustand der bestehenden Bausubstanz, die Beurteilung des Werts zur Erhaltung 
dieser Bausubstanz, die Grundeigentumsverhältnisse sowie die Anbindung an den ÖV und die 
Kapazität der gesamten Verkehrsinfrastruktur. 
 
Anhand der untenstehenden Karte wurde untersucht, wo nach der Umsetzung der 
Entwicklungsgebiete künftig verdichtetes Wohnen gefördert werden könnte. Hierzu wurden 
zunächst sämtliche Areale mit einer Mindestfläche von 6'000 m² in Wohn- und 
Zentrumszonen ausgewählt. In diesen Flächen sind Arealüberbauungen nach Art. 8 BZO 
zulässig. Daneben sollten diese Areale gut mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen sein. 
Deswegen wurden die 750 m-Einzugsbereiche einiger S-Bahn-Haltestellen eingezeichnet. 
Schliesslich sollten die neuen Wohnungen im Sinne des Freiraumkonzepts von Grün Stadt 
Zürich in Gehdistanz von allgemein zugänglichem multifunktionalem Freiraum liegen, so 
dass auch Wald, Freihalte- und Erholungszonen dargestellt wurden. 
 

Abbildung 38 Mögliche Verdichtungsräume für Wohnen 

 

Legende
Stadtgrenze Zürich

! S-Bahn-Stationen SBB-Netz

S_Bahn_750_Buffer

Wohnzonen Arealüberbauung

Zentrumszonen Arealüberbauung

Wald

Gewässer

Freihalte- und Erholungszonen

Entwicklungsgebiete  

Quelle: Eigene Darstellung, Geodaten: ARV / AfS 
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Die Karte zeigt, dass die besten Bereiche bereits durch die Entwicklungsgebiete erfasst sind. 
Dort, wo die Innenentwicklungsmassnahmen über die einzelne Parzelle bzw. das einzelne 
Gebäude hinausgehen sollen, ergeben sich aus Sicht des Verfassers Optionen aufgrund älterer 
und weniger wertvoller Bausubstanz tendenziell im Norden und Westen von Zürich. Die 
Möglichkeit zur Umsetzung von zusammenhängenden Arealüberbauungen besteht 
beispielsweise in den Quartieren Wipkingen, Höngg (zwischen Hönggerberg und Limmat), 
Affoltern (zwischen Hönggerberg und Oerlikon) sowie Altstetten und Friesenberg, im 
Weiteren auch in Schwamendingen oder im Kreis 2 (Leimbach, Wollishofen, Enge). 
Allerdings stellt sich für alle genannten Quartiere die Frage, ob und in wieweit die 
traditionellen Wohnsiedlungen aus den fünfziger und sechziger Jahren einer 
Gebietstransformation zugunsten höherer baulicher Dichten geopfert werden sollen. 
Kleinere Potenziale ergeben sich durch die Schliessung von Baulücken in den Kreisen 7 und 8 
sowie Zürich-Nord und durch die Verlagerung von Nutzungen aus der Stadt heraus nebst dem 
Raum um den Hauptbahnhof in Oerlikon. 
 
Handlungsempfehlungen Bahnhof Stettbach und Einzugsbereich Glattalbahn 
Eine Möglichkeit, um der vorgängig beschriebenen Wachstumsspirale raumplanerisch 
entgegenzuwirken, bestünde in der bewussten Lenkung von Pendlerströmen. Am Beispiel des 
Raumes um den Bahnhof Stettbach stellt sich die Frage, ob den bestehenden 
Kapazitätsengpässen der Verkehrsinfrastruktur, namentlich des S-Bahnnetzes, durch eine 
Konzentration und allenfalls Verschiebung von Arbeitsplätzen an periphere, aber gut 
erschlossene Lagen in der Stadt begegnet werden kann. Das Entstehen von grösseren 
Arbeitsplatzgebieten gegen den Stadtrand hin ist in Zürich ohnehin bereits Tatsache, wie 
einige Entwicklungsgebiete (Bahnhof Oerlikon, Bahnhof Altstetten, Neu-Oerlikon, 
Leutschenbach, Zürich-West oder Manegg) zeigen. Es wäre deshalb zu prüfen, ob eine solche 
Entwicklung nicht auch auf Stadtzürcher Seite des Raumes Bahnhof Stettbach möglich oder 
gar wünschbar wäre. Die Erschliessungsvoraussetzungen sind gegeben und werden durch den 
Ausbau der dritten Etappe der Glattalbahn weiter optimiert. Ein Teil der Zupendler aus den 
Räumen Winterthur, Uster, Wetzikon, Pfäffikon sowie aus der Ostschweiz müsste dann nicht 
mehr in die Kernstadt fahren, womit die Strecke Stettbach – Stadelhofen entlastet werden 
könnte. 
 
Handlungsempfehlungen Gebiet Tobelhof 
Wie die Ausführungen in Kapitel 6.3 zeigen, wird das zu erwartende Einwohner- und 
Arbeitsplatzpotenzial durch eine Einzonung der Reservezone Tobelhof als gering erachtet. In 
der Diskussion mit den Kantonsbehörden über den Verbleib des Gebietes Tobelhof in der 

86 



Die Grenzen des Wachstums innerhalb der städtischen Grenzen__________________________________08.08.2009 

Reservezone könnte sich die Stadt Zürich allenfalls überlegen, ob sie im Gegenzug zu einer 
Aufgabe derselben eine vergleichbare Fläche an einem anderen Standort zugesprochen 
bekäme. Wo auf Stadtgebiet ein weniger empfindlicher Standort mit einer Fläche in 
vergleichbarer Grössenordnung verfügbar wäre, konnte im Rahmen dieser Arbeit indes leider 
nicht näher geprüft werden. 
 
Ausblick 
Da Zürich für den Wohn- wie für den Arbeitsmarkt attraktiv ist, dürfte sich das Problem des 
begrenzten Angebotes nicht ohne weiteres lösen lassen. Es liesse sich allenfalls lindern, wenn 
der Pro-Kopf-Flächenverbrauch stagnieren würde. Das Hauptproblem einer fortlaufend 
wachsenden Stadt Zürich dürften indes die ständig zunehmenden Pendlerströme und damit 
das noch höhere Verkehrsaufkommen im ÖV wie im MIV sein. 
Eine Innenentwicklung, auch wenn sie klar auf qualitatives Wachstum ausgerichtet ist, hat 
immer auch zusätzliche Wachstumseffekte zur Folge. Diese beziehen sich nicht nur auf die 
bauliche Dichte, sondern vor allem auf die Kapazität der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur, 
welche bei zunehmender Verdichtung fortlaufend ausgebaut werden muss. Durch einen 
gezielten Ausbau des ÖV-Netzes und -Angebots kann viel erreicht werden. In diesem Bereich 
sollen in nächster Zeit noch einige Vorhaben realisiert werden, so unter anderem mehrere 
neue Tramlinien, welche die VBZ im Rahmen des Liniennetzes 2025 plant. Dadurch könnte 
der Motorisierungsgrad in der Stadt Zürich weiter gesenkt werden. Nichtsdestotrotz wird es 
auch zukünftig Quartiere in Zürich geben, die nicht erstklassig durch den ÖV erschlossen 
sind. Dort wird bei zunehmender baulicher Verdichtung auch das MIV-Aufkommen 
zunehmen. 
Unabhängig einer Verbesserung des Modal Split ist zu bedenken, dass ein optimiertes 
Angebot in der Regel auch eine gesteigerte Nachfrage zur Folge hat. Vor diesem Hintergrund 
stellt sich die Frage, ob das Problem der Kapazitätsengpässe überhaupt annähernd 
befriedigend gelöst werden kann oder ob es sich nicht viel mehr durch den Ausbau von 
Siedlung und Verkehrsinfrastruktur zwar vorübergehend abschwächt, sich nach einer 
gewissen Zeit jedoch auf höherem Niveau wieder einstellt. Zurzeit werden im Bereich der 
Verkehrsinfrastruktur, namentlich derjenigen des ÖV, beachtliche Kapazitäten geschaffen 
(Bahnhof Löwenstrasse, Durchmesserlinie, Glattal- und Limmattalbahn, Tram Zürich-West, 
VBZ-Liniennetz 2025). Ob diese Kapazitäten ausreichen, wenn die Stadt Zürich eine 
Einwohner- und Arbeitsplatzzahl von einer halben Million erreicht, ist offen. In Anbetracht 
des heutigen Trends erscheint dieses Szenario als gar nicht so unrealistisch. Irgendwann 
könnten eine Grösse und ein Umfang des Wechselwirkungssystems Siedlung- und 
Verkehrsentwicklung erreicht werden, bei denen die Attraktivität Zürichs zu leiden beginnt. 
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8.3 Gesetze 

ABV Verordnung über die nähere Umschreibung der Begriffe und Inhalte der 
baurechtlichen Institute sowie über die Mess- und Berechnungsweisen 
(Allgemeine Bauverordnung) des Kantons Zürich vom 22. Juni 1977 (LS 700.2) 

AV Verordnung über das Angebot im öffentlichen Personenverkehr (Angebotsverord-
nung) vom 14. Dezember 1988 (LS 740.3) 

BZO Bau- und Zonenordnung der Stadt Zürich vom 23. Oktober 1991 (700.100) 

PBG Gesetz über die Raumplanung und das öffentliche Baurecht (Planungs- und 
Baugesetz) des Kantons Zürich vom 7. September 1975 (LS 700.1) 

RPG Bundesgesetz über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz) vom 22. Juni 1979 
(SR 700) 

PPV Verordnung über Fahrzeugabstellplätze (Parkplatzverordnung) der Stadt Zürich 
vom 11. Dezember 1996 (741.500) 

 

8.4 Internetquellen 

Amt für Raumordnung und Vermessung (ARV): 
http://www.arv.zh.ch  

Amt für Städtebau (AfS): 
http://www.stadt-zuerich.ch/content/hbd/de/index/staedtebau_u_planung.html  

Baudirektion Kanton Zürich 
http://www.baudirektion.zh.ch  

Bau- und Zonenordnung der Stadt Zürich 
http://www.bzo.stadt-zuerich.ch/zueriplan/bzo.aspx  

Bundesamt für Raumentwicklung (ARE): 
http://www.are.admin.ch/  

Bundesamt für Statistik (BFS): 
http://www.bfs.admin.ch  

Fachstelle für Stadtentwicklung Zürich (FSTE): 
http://www.stadt-zuerich.ch/content/prd/de/index/stadtentwicklung.html  
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Grün Stadt Zürich (GSZ): 
http://www.stadt-zuerich.ch/content/ted/de/index/gsz.html  

Regionalplanung Zürich und Umgebung (RZU): 
http://www.rzu.ch/  

Stadt Zürich: 
http://www.stadt-zuerich.ch  

Statistik Stadt Zürich: 
http://www.stadt-zuerich.ch/content/prd/de/index/statistik.html  

Statistisches Amt des Kantons Zürich: 
http://www.statistik.zh.ch  

Systematische Sammlung des Bundesrechts: 
http://www.admin.ch/ch/d/sr/sr.html  

Tiefbauamt der Stadt Zürich (TAZ): 
http://www.stadt-zuerich.ch/content/ted/de/index/taz.html  

Verkehrsbetriebe Glattal (VBG): 
http://www.vbg.ch  

Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ): 
http://www.vbz.ch  

Zürcher Gesetzessammlung (ZH-Lex): 
http://www.zhlex.zh.ch  

Zürcher Verkehrsverbund (ZVV): 
http://www.zvv.ch  

Stadt und Wohnen: 
http://www.stadt-wohnen.ch  

 

8.5 Mündliche Informationen 

Frank Argast: Interview am 20.05.2009, diverse Emails 

Barbara Burger: Interview am 07.07.2009, div. Telefongespräche 

Christian Vogt: Interview am 15.07.2009 
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Thomas Kreyenbühl: Interview am 14.07.2009 

Alex Martinovits, bei Frau Wehrli: Interview am 26.06.2009 

Lorenzo Cavallasca: div. Telefongespräche 

Felix Christen: Telefongespräch am 28.07.2009 
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A-1 

Anhänge 

A 1 Tabellen Einwohnerpotenziale 

Einwohnerpotenziale bei Ausnützung Vollgeschosse 

E Zonentyp Fläche in m2 Fläche in ha AZ max. dezimal AZ max. in % m2 GF / E AG Nutzungsanteil (W)
min. Wohnanteil in %

5'163 W2bI 922'000 92.2 0.40 40 50 0.7 1.0
14'347 W2bII 2'562'000 256.2 0.40 40 50 0.7 1.0
2'470 W2bIII 392'000 39.2 0.45 45 50 0.7 1.0

63'319 W2 7'538'000 753.8 0.60 60 50 0.7 1.0
143'837 W3 12'684'000 1'268.4 0.90 90 50 0.7 0.9
49'912 W4 3'428'000 342.8 1.30 130 50 0.7 0.8
13'861 W5 728'000 72.8 1.70 170 50 0.7 0.8

14'994 Z5 833'000 83.3 2.00 200 50 0.9 0.5
26'517 Z6 1'281'000 128.1 2.30 230 50 0.9 0.5
21'083 Z7 901'000 90.1 2.60 260 50 0.9 0.5

1'061 Q 3 131'000 13.1 0.90 90 50 0.9 0.5
397 Q 3II 49'000 4.9 0.90 90 50 0.9 0.5

4'937 Q 4 422'000 42.2 1.30 130 50 0.9 0.5
1'100 Q 4II 94'000 9.4 1.30 130 50 0.9 0.5

43'574 Q5 2'848'000 284.8 1.70 170 50 0.9 0.5
3'105 Q 6 150'000 15.0 2.30 230 50 0.9 0.5
1'661 Q 7 71'000 7.1 2.60 260 50 0.9 0.5

772 QH4 66'000 6.6 1.30 130 50 0.9 0.5
122 QH5 8'000 0.8 1.70 170 50 0.9 0.5

13'333 K 2'469'000 246.9 0.60 60 50 0.9 0.5
243 K2 45'000 4.5 0.60 60 50 0.9 0.5
680 K3 84'000 8.4 0.90 90 50 0.9 0.5
351 K4 30'000 3.0 1.30 130 50 0.9 0.5
780 K5 51'000 5.1 1.70 170 50 0.9 0.5

Total 37'787'000 3'778.7427'621  
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Einwohnerpotenziale bei Ausnützung Voll-, Dach- und Untergeschosse 

E Zonentyp Fläche in m2 Fläche in ha AZ max. dezimal AZ max. in % m2 GF / E AG Nutzungsanteil (W)
min. Wohnanteil in %

7'745 W2bI 922'000 92.2 0.60 60 50 0.7 1.0
21'521 W2bII 2'562'000 256.2 0.60 60 50 0.7 1.0
3'567 W2bIII 392'000 39.2 0.65 65 50 0.7 1.0

94'979 W2 7'538'000 753.8 0.90 90 50 0.7 1.0
191'782 W3 12'684'000 1'268.4 1.20 120 50 0.7 0.9
61'430 W4 3'428'000 342.8 1.60 160 50 0.7 0.8
16'307 W5 728'000 72.8 2.00 200 50 0.7 0.8

17'993 Z5 833'000 83.3 2.40 240 50 0.9 0.5
32'281 Z6 1'281'000 128.1 2.80 280 50 0.9 0.5
25'138 Z7 901'000 90.1 3.10 310 50 0.9 0.5

1'415 Q 3 131'000 13.1 1.20 120 50 0.9 0.5
529 Q 3II 49'000 4.9 1.20 120 50 0.9 0.5

6'077 Q 4 422'000 42.2 1.60 160 50 0.9 0.5
1'354 Q 4II 94'000 9.4 1.60 160 50 0.9 0.5

51'264 Q5 2'848'000 284.8 2.00 200 50 0.9 0.5
3'780 Q 6 150'000 15.0 2.80 280 50 0.9 0.5
1'981 Q 7 71'000 7.1 3.10 310 50 0.9 0.5

950 QH4 66'000 6.6 1.60 160 50 0.9 0.5
144 QH5 8'000 0.8 2.00 200 50 0.9 0.5

17'777 K 2'469'000 246.9 0.80 80 50 0.9 0.5
365 K2 45'000 4.5 0.90 90 50 0.9 0.5
907 K3 84'000 8.4 1.20 120 50 0.9 0.5
432 K4 30'000 3.0 1.60 160 50 0.9 0.5
918 K5 51'000 5.1 2.00 200 50 0.9 0.5

Total 37'787'000 3'778.7560'635  

A-2 
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Einwohnerpotenziale mit Arealüberbauungen in Wohn- und Zentrumszonen 

E Zonentyp Fläche in m2 Fläche in ha AZ max. dezimal AZ max. in % m2 GF / E AG Nutzungsanteil (W)
min. Wohnanteil in %

7'745 W2bI 922'000 92.2 0.60 60 50 0.7 1.0
21'521 W2bII 2'562'000 256.2 0.60 60 50 0.7 1.0
3'567 W2bIII 392'000 39.2 0.65 65 50 0.7 1.0
6'968 W2 553'000 55.3 0.90 90 50 0.7 1.0

97'790 W2 Arealü 6'985'000 698.5 1.00 100 50 0.7 1.0
11'733 W3 776'000 77.6 1.20 120 50 0.7 0.9

195'086 W3 Arealü 11'910'000 1'191.0 1.30 130 50 0.7 0.9
5'681 W4 317'000 31.7 1.60 160 50 0.7 0.8

59'233 W4 Arealü 3'111'000 311.1 1.70 170 50 0.7 0.8
1'366 W5 61'000 6.1 2.00 200 50 0.7 0.8

15'688 W5 Arealü 667'000 66.7 2.10 210 50 0.7 0.8
426'378

1'798 Z5 83'253 83.3 2.40 240 50 0.9 0.5
16'869 Z5 Arealü 749'747 2.50 250 50 0.9 0.5
2'390 Z6 94'845 128.1 2.80 280 50 0.9 0.5

30'959 Z6 Arealü 1'186'155 2.90 290 50 0.9 0.5
1'233 Z7 44'185 90.1 3.10 310 50 0.9 0.5

24'676 Z7 Arealü 856'815 3.20 320 50 0.9 0.5
77'925

1'415 Q 3 131'000 13.1 1.20 120 50 0.9 0.5
529 Q 3II 49'000 4.9 1.20 120 50 0.9 0.5

6'077 Q 4 422'000 42.2 1.60 160 50 0.9 0.5
1'354 Q 4II 94'000 9.4 1.60 160 50 0.9 0.5

51'264 Q5 2'848'000 284.8 2.00 200 50 0.9 0.5
3'780 Q 6 150'000 15.0 2.80 280 50 0.9 0.5
1'981 Q 7 71'000 7.1 3.10 310 50 0.9 0.5

950 QH4 66'000 6.6 1.60 160 50 0.9 0.5
144 QH5 8'000 0.8 2.00 200 50 0.9 0.5

67'494
17'777 K 2'469'000 246.9 0.80 80 50 0.9 0.5

365 K2 45'000 4.5 0.90 90 50 0.9 0.5
907 K3 84'000 8.4 1.20 120 50 0.9 0.5
432 K4 30'000 3.0 1.60 160 50 0.9 0.5
918 K5 51'000 5.1 2.00 200 50 0.9 0.5

20'399
Total 37'789'000 3'778.9592'195  

A-3 
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A 2 Tabellen Arbeitsplatzpotenziale 

Einwohnerpotenziale bei Ausnützung Vollgeschosse 

A Zonentyp Fläche in m2 Fläche in ha AZ max. dezimal AZ max. in % m2 GF / E AG Nutzungsanteil (A, G)

0 W2bI 922'000 92.2 0.40 40 50 0.7 0.00
0 W2bII 2'562'000 256.2 0.40 40 50 0.7 0.00
0 W2bIII 392'000 39.2 0.45 45 50 0.7 0.00
0 W2 7'538'000 753.8 0.60 60 50 0.7 0.00

15'982 W3 12'684'000 1'268.4 0.90 90 50 0.7 0.10
12'478 W4 3'428'000 342.8 1.30 130 50 0.7 0.20
3'465 W5 728'000 72.8 1.70 170 50 0.7 0.20

24'990 Z5 833'000 83.3 2.00 200 30 0.9 0.50
44'195 Z6 1'281'000 128.1 2.30 230 30 0.9 0.50
35'139 Z7 901'000 90.1 2.60 260 30 0.9 0.50

1'326 Q 3 131'000 13.1 0.90 90 40 0.9 0.50
496 Q 3II 49'000 4.9 0.90 90 40 0.9 0.50

6'172 Q 4 422'000 42.2 1.30 130 40 0.9 0.50
1'375 Q 4II 94'000 9.4 1.30 130 40 0.9 0.50

54'468 Q5 2'848'000 284.8 1.70 170 40 0.9 0.50
3'881 Q 6 150'000 15.0 2.30 230 40 0.9 0.50
2'077 Q 7 71'000 7.1 2.60 260 40 0.9 0.50

965 QH4 66'000 6.6 1.30 130 40 0.9 0.50
153 QH5 8'000 0.8 1.70 170 40 0.9 0.50

16'666 K 2'469'000 246.9 0.60 60 40 0.9 0.50
304 K2 45'000 4.5 0.60 60 40 0.9 0.50
851 K3 84'000 8.4 0.90 90 40 0.9 0.50
439 K4 30'000 3.0 1.30 130 40 0.9 0.50
975 K5 51'000 5.1 1.70 170 40 0.9 0.50

12'690 I 1'269'000 126.9 2.50 250 100 0.4 1.00
76'050 IHD 1'014'000 101.4 2.50 250 30 0.9 1.00

Total 40'070'000 4'007.0315'136  

A-4 
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Einwohnerpotenziale bei Ausnützung Voll-, Dach- und Untergeschosse 

A Zonentyp Fläche in m2 Fläche in ha AZ max. dezimal AZ max. in % m2 GF / E AG Nutzungsanteil (A, G)

0 W2bI 922'000 92.2 0.60 60 50 0.7 0.00
0 W2bII 2'562'000 256.2 0.60 60 50 0.7 0.00
0 W2bIII 392'000 39.2 0.65 65 50 0.7 0.00
0 W2 7'538'000 753.8 0.90 90 50 0.7 0.00

21'309 W3 12'684'000 1'268.4 1.20 120 50 0.7 0.10
15'357 W4 3'428'000 342.8 1.60 160 50 0.7 0.20
4'077 W5 728'000 72.8 2.00 200 50 0.7 0.20

29'988 Z5 833'000 83.3 2.40 240 30 0.9 0.50
53'802 Z6 1'281'000 128.1 2.80 280 30 0.9 0.50
41'897 Z7 901'000 90.1 3.10 310 30 0.9 0.50

1'769 Q 3 131'000 13.1 1.20 120 40 0.9 0.50
662 Q 3II 49'000 4.9 1.20 120 40 0.9 0.50

7'596 Q 4 422'000 42.2 1.60 160 40 0.9 0.50
1'692 Q 4II 94'000 9.4 1.60 160 40 0.9 0.50

64'080 Q5 2'848'000 284.8 2.00 200 40 0.9 0.50
4'725 Q 6 150'000 15.0 2.80 280 40 0.9 0.50
2'476 Q 7 71'000 7.1 3.10 310 40 0.9 0.50
1'188 QH4 66'000 6.6 1.60 160 40 0.9 0.50

180 QH5 8'000 0.8 2.00 200 40 0.9 0.50

22'221 K 2'469'000 246.9 0.80 80 40 0.9 0.50
456 K2 45'000 4.5 0.90 90 40 0.9 0.50

1'134 K3 84'000 8.4 1.20 120 40 0.9 0.50
540 K4 30'000 3.0 1.60 160 40 0.9 0.50

1'148 K5 51'000 5.1 2.00 200 40 0.9 0.50

12'690 I 1'269'000 126.9 2.50 250 100 0.4 1.00
76'050 IHD 1'014'000 101.4 2.50 250 30 0.9 1.00

Total 40'070'000 4'007.0365'035  

A-5 
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A-6 

Einwohnerpotenziale mit Arealüberbauungen in Wohn- und Zentrumszonen 

A Zonentyp Fläche in m2 Fläche in ha AZ max. dezimal AZ max. in % m2 GF / E AG Nutzungsanteil (A, G)

0 W2bI 922'000 92.2 0.60 60 50 0.7 0.00
0 W2bII 2'562'000 256.2 0.60 60 50 0.7 0.00
0 W2bIII 392'000 39.2 0.65 65 50 0.7 0.00
0 W2 553'000 55.3 0.90 90 50 0.7 0.00
0 W2 Arealü 6'985'000 698.5 1.00 100 50 0.7 0.00

1'304 W3 776'000 77.6 1.20 120 50 0.7 0.10
21'676 W3 Arealü 11'910'000 1'191.0 1.30 130 50 0.7 0.10
1'420 W4 317'000 31.7 1.60 160 50 0.7 0.20

14'808 W4 Arealü 3'111'000 311.1 1.70 170 50 0.7 0.20
342 W5 61'000 6.1 2.00 200 50 0.7 0.20

3'922 W5 Arealü 667'000 66.7 2.10 210 50 0.7 0.20
43'472

2'997 Z5 83'253 83.3 2.40 240 30 0.9 0.50
28'116 Z5 Arealü 749'747 2.50 250 30 0.9 0.50
3'983 Z6 94'845 128.1 2.80 280 30 0.9 0.50

51'598 Z6 Arealü 1'186'155 2.90 290 30 0.9 0.50
2'055 Z7 44'185 90.1 3.10 310 30 0.9 0.50

41'127 Z7 Arealü 856'815 3.20 320 30 0.9 0.50
129'876

1'769 Q 3 131'000 13.1 1.20 120 40 0.9 0.50
662 Q 3II 49'000 4.9 1.20 120 40 0.9 0.50

7'596 Q 4 422'000 42.2 1.60 160 40 0.9 0.50
1'692 Q 4II 94'000 9.4 1.60 160 40 0.9 0.50

64'080 Q5 2'848'000 284.8 2.00 200 40 0.9 0.50
4'725 Q 6 150'000 15.0 2.80 280 40 0.9 0.50
2'476 Q 7 71'000 7.1 3.10 310 40 0.9 0.50
1'188 QH4 66'000 6.6 1.60 160 40 0.9 0.50

180 QH5 8'000 0.8 2.00 200 40 0.9 0.50
84'367

22'221 K 2'469'000 246.9 0.80 80 40 0.9 0.50
456 K2 45'000 4.5 0.90 90 40 0.9 0.50

1'134 K3 84'000 8.4 1.20 120 40 0.9 0.50
540 K4 30'000 3.0 1.60 160 40 0.9 0.50

1'148 K5 51'000 5.1 2.00 200 40 0.9 0.50
25'498

12'690 I 1'269'000 126.9 2.50 250 100 0.4 1.00
76'050 IHD 1'014'000 101.4 2.50 250 30 0.9 1.00

88'740
Total 40'072'000 4'007.2371'953  
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